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Rechtssetzung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschland (VELKD) 

hier: Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über 
das Verlahren bei Lehrbeanstandungen 

Im Amtsblatt der VELKD ist wrkündet \\"Orden: 

DiL, Rcchtsn·rordnung zur Ausführung cks Kirchengesetzes iibcr 
das \'erfahren bei Lehrbeanstandungen vom 3. Januar 1983 (AßL 
Band VL S. 38). 

Dit' RcchtsvtTorclnun,'" gilt für die im Dient der \TLKD s1ehcn
dcn Pastoren und Kichcnbeamten. 

Kiel, den 19. Dezember 1986 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

H örcher 

Az.: 1427 - P 1/P III 

* 

Rechtssetzung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschland (VELKD) 

Aufgrund des § 21 des Kirchengesetzes über das Verfahren bei 
Lehrbeanstandungen erläßt die Kirchenleitung im Einverneh
men mit der Bischofskonferenz folgende Rechtsverordnung: 

§ l
(zu § 1 Abs. 1 KGLehrb) 

(1) Die Zustiincligkcit für seclsorgcrliche Rcmühungcn liegt
für zur Ve1Tinigtcn Kirche beurlaubte Pfarrer und Kirchenbeamte 
unbeschadet des § 78 Abs. 4 Pfarrergesetz und des § 22 Abs. 5 
Kirchenbeamtengesetz bei der Vereinigten Kirche. 

12) Haben seclsorgerliche Bcmühungm der Vereinigten Kirche
die Anstöße nicht behoben. so teilt die Vereinigte Kirche der 
bcurlauhenclcn Kirche die Anstöße mit und hrnennt die nach
\1\:isbarcn Tatsachen nach � l Abs. 1 des Lchrhcanstandungs
gesetzes. Die Vereinigte Kirche kann in Absprache mit der beur
laubenden Kirche die Rücknahme der Beurlaubung verlangen. 

§ 2
(zu § 2 KGLehrb) 

Für Pfarrer und Kirchenbeamte, die zur Vereinigten Kirche 
beurlaubt sind, verbleiben die Zuständigkeiten über die Durch
führung des Lehrgesprächs nach dem Lehrbeanstandungsgesetz 
bei der beurlaubenden Kirche. 

§ 3
(zu § 4 KGLehrb) 

(1) Die Kirchenleitung sendet dem Obmann den Beschluß
darüber, daß mit dem Betroffenen ein Lehrgespräch geführt 
werden soll, mit allen Unterlagen zu. Der Obmann sorgt dafür, 
daß die beiden anderen mit dem Lehrgespräch Beauftragten die 
Unterlagen rechtzeitig erhalten. 
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(2) Der Obmann sorgt für die Ladung des Betroffenen: dabei
ist eine Frist von sechs Wochen einzuhalten. In der Ladung ist 
der Bdroffcnc darauf hinzuweisen, daf.1 er eine Person seines 
Vertrauens benennen kann und dals das Feststellungsverfahren 
nach §§ 6 ff. des Lehrbeanstandungsgesetzes auch dann durchge
führt wird. wenn er an dem Lehrgespräch nicht teilnimmt. Hat 
der Betroffene vor der Ladung eine Person seines Vertrauens 
benannt, so ist sie mit dem Betroffenen zu laden; benennt er 
später eine Person seines Vertrauens. so ist sie unverzüglich zu 
laden. Ladungen sind zuzustellen. 

(3) Der Obmann kann zur Fertigung der Niederschrift einen
Schriftführer hinzuziehen; dieser ist 1·or Beginn des Lehrge
spräches auf Amtsverschwiegenheit zu verpflichten.

&4 

(ZLI § 8 KGLehrbl 

Das Spruchkollegium stellt das Ausscheiden eines seiner Mit
glieder in dessen Abwesenheit fest Das Mitglit•d ist vorher zu 
hören. 

§ 5
(zu � 11 KGLchrh) 

Mit der Zustellung des Beschlusses der Kirchenleitung nach 
§ 5 des Lehrbeanstandungsgesetzes ist der Betroffene auf das
Recht nach § 11 des Lehrheanstandungsgcsctzcs h inzuwciSL'll.

§ 6
(?u �� 13 und 14 KGLchrb) 

Der Vorsitzende des Spruchkollegiums leitet die Unterlagen 
nach § 9 des Lehrbeanstandungsgesetzes allen Mitgliedern und 
Stellvertretern des Spruchkollegiums zu Die Mitglieder kiinncn 
Anregungen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
geben. 

§ 7
(zu§§ 14 und 15 KGLehrb) 

(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums beraumt nach Ab
sprache mit den \litgliedcrn und dern 13etroffencn den Termin 
zur mündlichen Verhandlung an. Der Termin ist so anzuberau
men, daß dem Betroffenen für die \Vahrnehmung seiner Rechte 
nach § 14 des Lehrbcanstandungsgcsctzes eine Frist von sechs 
\Vochen verbleibt. 

(2) Bei der Ladung ist der Betroffene auf das Recht zur
Akteneinsicht. die Hinzuziehung der ßeiständc 1 § 14 Lchrbcan
standungsgesetz) und auf die Folgen des Nichterscheinens (§ 15 
Abs. 1 Lehrbeanstandungsgesetz) hinzuweisen. Teilt der Betrof
fene dem Spruchkollegium mit, welche Beistände er hinzuzieht, 
sind auch sie zu lauen. Die Ladungen sind zuzustellen. 

(3) Akteneinsicht wird dem Betroffenen und den Beiständen
nur in der Geschäftsstelle des Spruchkollegiums gewährt. 

§ 8
(zu § 15 KGLehrb) 

(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums eröffnet und leitet
die mündliche Verhandlung. 

(2) Für Beschlüsse in der mündlichen Verhandlung ist Einmütig
keit anzustreben. Wird eine Abstimmung erforderlich, entschei
det die einfache Stimmenmehrheit. § 16 Abs. 1 Satz 2 Lehrbean
standungsgesetz bleibt unberührt.

(3) Dem Betroffenen und den Beiständen ist vor Schluß der
mündlichen Verhandlung ein abschließendes Wort zu gewähren. 

(4) Der Vorsitzende des Spruchskollegiums zieht zur mündlichen
Verhandlung einen Schriftführer hinzu; dieser ist vor Beginn der 
mündlichen Verhandlung auf Amtsverschwiegenheit zu verpflichten. 

(5) Der Schriftführer hat das Wortprotokoll über die mündliche
Verhandlung zu fertigen Das Protokoll ist von ihm und vom 
Vorsitzenden des Spruchkollcgiums zu unterzeichnen. 

§ 9
(zu.§ 16 KGLehrb) 

Der Spruch mit seinen Gründen ist von allen Mitgliedern des 
Spruchkollegiums zu unterzeichnen. Dasselbe gilt für den Be
schluE über die Einstellung des Verfahrens. 

§ 10

Soweit nach tkrn Lchrheanstandungsgese\z und dieser Verord
nung eine Zusellung erforderlich ist. hat sie gegen Empfangs
nachweis zu geschehen. 

§ 11

Soweit das Verfahren nicht durch das Lehrbeanstandungsgesetz 
und diese Verordnung geregelt ist, bestimmt das Spruchkollegiurn 
den Ablauf des Verfahrens selbst. 

§ 12

Diese Verordnung tritt am 1. l\ovembed.986 in Kraft. 

Die Verordnung zur Ausführung des Kfrchengesetzes über das 
Verfahrt"n bei Lehrbeanstandungen vom 7. Dezember 1956 (ABI 
Bd. !, 72) wird mit Wirkung vom 1. Januar 1984 aufgehoben. 

Bad Harzburg. den 18. Oktober 1986 

Der Leitende Bischof 

D. Stoll

Durchführung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

hier: Freibetrag 1987 für die Ablieferung von Einkünften aus 
l\cbentätigkeit der Pastoren und Pfarrvikare 

Kiel. den 12 . .\lärz 1987 

Aufgrund von� 14 des l<irchcnbesoldungsgcsctzes in der Fassung 
vom 12 . .\1ärz 1986 (GVOBl. S. 81) hat die Kirchenleitung durch 
Beschluß vom 10. März 1987 den Freibetrag, der bei der Ausübung 
einer entgeltlichen Nehentiitigkcit durch Pastoren und Pfarrvikare 
von der Ablieferungspflicht ausgenommen bleibt. für das Kalender
jahr 1987 auf 

6.000 Deutsche Mark 

jährlich festgesetzt. 

Vergütung im Sinne von § 14 KBesG ist jede Gegenleistung in 
Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn kein Rechtsanspruch 
auf sie besteht. Das gilt auch für pauschalierte Aufwandsentschädi
gung. Ausgenommen ist der Ersatz von Fahrkosten sowie Tage- und 
Übernachtungsgelder bis zur Höhe der höchsten Reisekostenstufe 
des Bundesreisekostengesetzes. 

Die den Freibetrag übersteigenden Einkünfte sind an das Nord
elbische Kirchenamt zuständige Stelle abzuliefern. Die Abliefe
rungspflicht beginnt, sobald der Freibetrag überschritten wird. 

Az.: 31140 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Grohmann 
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Bekanntmachungen 

Richtlinien 
für Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft 
in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

- Friedhofsrichtlinien -

vom 20. Febr. 1987

r--ach Art. 102 Abs. 3 dn Verfassung der :\"ordclbischrn E\ .-Luth. 
Kirche crläfst das I\ordclbischc Kirchenamt die nachfolgenden 
Richtlinien für Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft. 

§ 1
Aufgabe des Friedhofs 

hir Christen sind 1-'rieclhiife Stätten der \crkündigung des Glau
bens an die Auferstehung. Sie weisen hin auf Gottes Ruf zum 
ewigen Leben und geben dadurch Trost. Friedhöfe sind daher ein 
bedeutender Teil kirchlicher Arbeit in den Gemeinden. 

§ 2
Rechtsstellung des Friedhofs 

( 1) Der Friedhof in kirchlicher Trägerschaft (kirchlicher fried
hof) ist eine öffentliche Einrichtung in der Rechtsform einer unselb
ständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Er entsteht durch die 
Widmung und soll durch gottesdienstliche Handlung (Agende IV) 
in Gebrauch genommen werden. 

(2) Der kirchliche Friedhof genic/st tkn besonderen staatlichen
Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung. 

(3) Für den kirchlichen Friedhof besteht Bestattungszwang. wenn
am selben Ort ein anderer zur Aufnahme verpflichteter Friedhof 
nicht vorhanden ist - es sich also um einen Monopolfriedhof 
handelt. 

§ 3
Bestimmung des Friedhofs 

( 1) Der kirchliche Friedhof dient der Bestattung aller Personen,
die bei ihrem Tod Gemeindeglieder im Bereich des Friedhofsträgers 
waren. ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte 
besalsen oder durch ,;onstige rechtliche Regelungen diesen gleich
zuskllrn sind. 

(2) ferner werden bestattet:

a) Personen, die vor ihrem Tode zwar außerhalb des Bereiches des
Friedhofsträgers gelebt haben (z.B. in Alten- und Pflegeheimen),
jedoch davor Gemeindeglieder in diesem Bereich waren.

b J Personen. die bei ihrem Tode im Bereich des Friedhofstritgcrs 
gelebt haben uncl clie im Zeitpunkt ihres Ablebens Glieder von 
Religionsgemeinschaften waren, die den Arbeitsgemeinschaften 
Christlicher Kirchen in Hamburg oder Schleswig-Holstein 
angehören, 

c) Angehörige anderen Glaubens und Personen, die bei ihrem
Tode im Bereich des Friedhofsträgers gelebt und die keiner
Glaubensgemeinschaft angehört haben, wenn es sich um einen
Monopolfriedhof handelt.

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Entschei
dung des Friedhofsträgers. 

§ 4
Anlegung und Erweiterung des Friedhofs 

(1) Die Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Kir
chenkreise (Friedhofsträger) sind berechtigt, eigene Friedhöfe an
zulegen und zu erweitern. Die Beschlüsse der Körperschaften 
bedürfen der Genehmigung der aufsichtführenden Stelle und der 
Ordnungsbehörde. 

(2) DiL' FLihrung eines Fril'clhofes durch einen kirchlichen Träger
ist erwünscht. weil so sccborgcrliche Aufgaben rnrzüglich wahr
genommen werden können. 

(3) Die Anlegung oder Erweiterung eines kirchlichen Friedhofes
soll nur erfolgen, wenn das aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
angebracht ist und ein Bedarf vorliegt. 

(4) Bei \Jeuanlagcn und Erweiterungen ist in der Hegel ein
Garten- und Landschaftsarchitekt hinzuzuziehen. Dieser ist auf die 
Bestimmungen des§ 13 dieser Richtlinien hinzuweisen. Die Richt
linien für die Verwaltung des kirchlichen Grundeigentums vom 
20.3.1979 in der jeweils geltenden Fassung sind zu beachten. Listen 
über Garten- und Landschaftsarchitekten werden bei den Kirchen
krcisvernaltungcn bereitgehalten. 

(5) Friedhöfe fallen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung grundsätzlich in den Aufgabenbereich der politischen 
Gemeinden. Daher sollen die Kosten für Neuanlage und Erweite
rung, Stralsenbau-, Anlieger- und Erschließungsbeiträge von den 
Kommunalgemeinden übernommen werden. Die Kosten für die 
Leichrn halle und für eine Feierhalle sind grunclsatzlich von den 
Kommunalgemeinden zu tragen. fki Natur-. Landschafts- und 
Denkmalschulzma/snahmen sind die zuständigen Behörden zu 
beteiligen. 

§ 5
Leitung und Verwaltung des "Friedhofs. Aufsicht 

(1) Der hicdhofsträger leitet und verwalkt den Pricc!hof. Die
Verwaltung des Friedhofes richtet sich nach den kirchlichen und 
staatlichen Bestimmungen. insbesondere nach diesen Richtlinien 
sowie der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung 
(vgl. Anhänge 1, 2 und 4). 

(2) Dl'r Pricdhofstriiger hat für eine würdisc Gestaltung dl'S
Friedhofes und seiner Einrichtungen und Cchäudc zu sorgen. 
Aulserdem soll er friedhofskulturelle Gesichtspunkte berücksich
tigen. 

(3) Der Friedhofsträger kann für die laufenden Verwaltungsauf
gaben einen Friedhofsausschuß bestellen. Die Amtszeit des Fried
hofsamschusscs endet mit der Amtszeit des je\1 eiligen Kirchenvor
standes. Kirchengerneindl'\ erbanclsausschusses ucler des Kirchen
kreisvorstandcs. 

(4) Für den Friedhof sind folgende Verzeichnisse zu führen:

- Gesamtplan
Belegungsplan

- topographisches Grabregister (2fach) mit A11gahcn Lihcr Nut
zungsberechtigte, Nutzungszeit, Angaben über Bestattungen. Be
zeichnung. Größe und Lage der Grabstätte

- chronologisches Bestattungsregister
- Inventarverzeichnis

(5) Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft dürfen nicht ohne
zwingende Gründe in andere Trägerschaft übergeführt werden. Vor 
der Entscheidung über die Überführung ist eine Stellungnahme des 
Nordelbischen Kirchenamtes einzuholen. 

(6) Die Aufsicht über die kirchlichen Friedhöfe führt bei Fried
höfen der IGrchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und der 
Frieclhofsverbände der Kirchenkreisvorstand, bei Friedhöfen der 
!Grchenkreise das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 6
Haushalt und Vermögen des Friedhofs 

(1) Für die Verwaltung des Friedhofs und für die Haushalts-,
Kassen- und Wirtschaftsführung finden das Kirchengesetz über das 
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Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der NEK vom 19.11. 
1977 - HKR-G - (GVORL 1977 S. 273). die Rechtsverordnung für 
das kirchliche Haushalts-. Kassen- und lfrchnungswesen vom 
19.11.1977 - HKR-V - (GVOBl. 1977 S. 275) und die Ausführungs
bestimmungen vom 15.6.1984 (G\Oßl 1984 S 143) .\nwl'ndung. 

(2) Die durch die Einrichtung und Unterhaltung des Friedhofes
entstehenden Aufwendungen sind durch Gebühren oder andere 
Einnahmen zu decken. Bei der Festsetzung von Benutzungsentgel
ten sollen Kostcnbcrcclrnungen LTstellt werden; Abschreibungen 
für Abnutzungen und angemessene Zinsen für das kirchliche 
Anlagebpital sind zu berücksichtigl'n .. \llgcmc·ine Kirchem,leuer
mittel oder sonstiges Vermögen des Friedhofsträgers dürfen nur in 
Form einer Selbstanleihe für die Einrichtung und l:ntcrhaltung 
eines Friedhofes in Anspruch genommen v,erden. Ausnahmen 
hiervon und die Aufnahme von Selbstanleihen bedürfen der kir
chcnaufsichtlichcn Genehmigung. 

(3) für den Friedhof können eine Friedhofs-Ausgkichsrikklage
lvgl. § 64 HKH-V) und Zweckrücklagen (z.B. fur Bauunterhaltung 
und Rauerneuerung, Friedhofserweiterung, Abschreibungen u.a.) 
gebildet werden. Die Friedhofsausglcichsrücklagc soll mindestens 
3-5 % der jährlichen Einnahmen betragen.

(4) Legate und Grabpflegeverträge sind getrennt vom sonstigen
Friedhofsvermögen 1u verwalten. Sie sind im Vermögens- und 
Schuldenverzeichnis des Friedhofsträgers nachzuwei,en. Darüber
hinaus ist für jedes Legat und jeden Grabpflegevertrag ein Einzel
nachweis zu führen. 

§ 7
Friedhofssatzung 

(1) Für drn kirchlichen Friedhof ist vom Friedlrnfsträgcr eifll'
Satzung zu erlassen. Sie regelt die rechtlichen Beziehungen zwi
,chen dem Friedhobträgcr und den Fricclhofshenutzcrn. Die dicse11 
Richtlinien als Anhang 1 beigefügte Musterfriedhofssatzung ist der 
Satzung des Fricdhofsträgers zugrunde zu legen. Abweichungen 
\·on der Mustersatzung sollen nur wegen besonderer örtlicher 
Erfordernisse vorgenommen werden. 

(2) Die Friedhofssatzung bedarf zu ihrer Gültigkeit

a) der Genclrn1ig1111g der aufsichtfiihrcndcn Stelle

b) der rechtswirksamen Veröffentlichung (vgl.§ 9 Abs. 2).

(3) :\uf l\lonopolfrieclhofcn sind Grabfelder nllt besonderen
Gestaltungsrichtlinien und solche ohne besondere Gestaltungs
richtlin icn einzurichten (Zweifcldcrord11ung). 

(4) Der Friedhofsträger hat dafür Sorge zu tragen, daß die
Bestimmungen der frü.:clhofssatLung von den Friedhofsbcnutzcrn 
eingehalten werden. Bei dem Erwerb der Nutzungsrechte sind die 
1-'riedhofsbcnutzcr über die Nutzungsmiiglichkcit, die gärtnerische 
Gestaltung und die Grabmaigestaltung zu beraten. 

(5) Friedhofssatzungen von Friedhöfen, die auf dem Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg liegen, sind dieser zur Kenntnis
nahme zu geben. 

(6) Auf die in der Friedhofssatzung enthaltenen Bestimmungen
über das Verhalten auf dem Friedhof sowie auf zusätzliche Regelun
gen hat der Friedhofsträger an geeigneter Stelle auf dem Friedhof 
hinzuweisen. 

§8
Friedhofsgebührensatzung, Gebührenfestsetzung 

und Vollstreckung 

(1) Für jeden kirchlichen Friedhof ist vom Friedhofsträger eine
Friedhofsgebührensatzung für die Benutzung des Friedhofes, seiner 
Einrichtungen sowie für sonstige Leistungen der Friedhofsverwal
tung zu erlassen. Die Musterfriedhofsgebührensatzung in der je
weils gültigen Fassung ist der Gebührensatzung des Friedhofsträ-

gers zugrunde zu legen (vgl. Anhang 2). Abweichungen rnn der 
Mustergebührensatzung sollen nur wegen besonderer örtlicher 
Erfordernisse \·orgenommen werden. 

12) Die' Friedhofsgcbührcnsatzung bedarf zu ihrer Gültigkc·it

aJ der Genehmigung der aufsichtführenden Stelle 

h) der rc·chts11 irksamc'n Vcr·iiffcntliclrnng (vgl.� 9 Ab, 2).

(.3) Die Höhe der Friedhofsgebühren ist mindestens alle drei Jahre 
zu überprüfen und den gcü11dcrlcn Koskn an7llpassen. 

(4) Erreichen die Gebühren infolge des Kostendeckungsprinzips
eine unn:rtrctbarc Hiihc, sollen bei ckn Komrnunc1lgcmc·inden 
Zuschüsse beantragt werden. 

(S) Die Gebührcnfcsbetzung ist nicht nu:hr zulässig, wenn die
Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Diese beträgt -1 Jahre und beginnt 
mit Ablauf des h.alendcrjahrcs, in dem die GebLthr entstanden ist. 

(6) Festgesetzte Gebühren verjähren nach 5 Jahren Die Verjäh
rungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres. in dem die' 
Gebühr fällig geworden ist. 

(7) Rückständige l·riedhofsgebuhren werden im \'erwaltungs
zwangswrfahren beigetrieben (Schleswig-Holstein: Kieler Staats
kirchem ertrag. Lanclcwerordnung Libcr die zustäncligcn Vollstrek
kungsbehörden vom 15.12.1978 (GVOBl. Schleswig-Holstein 1979 
S 2Y) i.d. jeweils gcltl'nclcn Fassung: Hamburg: Vern",iltungsvoll
streckungsgesetz vom 13.3.1961 (GVBl. Hamburg S. 79) i.d. jeweils 
geltcndc11 Fassung). Ri.ickstündigc Fonkrungcn aus ,!(Werblichen 
Arbeiten sind \ or ordentlichen Gerichten im '.!ahn verfahren gel
tend zu machen. 

(8) Bei kirchlichen Friedhöfen sind Auswärtige, die Glieder einer
der Glicclkirch,·11 der EKD oder Glie(kt· einer Religionsgemein
schaft sind, die den Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen in 
Hamburg oder Schleswig-Holstein angehören. hinsichtlich der 
Gebühren so zu behandeln. wie die Gemeindeglieder des Fried
hofsträgers. 

(9) Für ortsansässige Gemeindeglieder und den rnrgenannten
Personen kreis können Abschläge oder für die Frieclhofsbenutzer 
außerhalb dies�s Personenkreises Zuschläge zu den Grabnutzungs
gebühren vorgesehen werden. Das gilt nicht, wenn die Kommunal
gemeinde Zuschüsse gewährt. Die ,\bschlägc ,ollen nicht mehr ab 
33 1/3 ° o der Gebühren betragen. die Zuschläge SO O 0 nicht über
Stl'igen. 

( 10) Friedhofsunterhaltungsgebühren sollen künftig in der Regel
nicht mc·hr erhoben. ,ondcrn in die Nutnmgsgcbührcn cinbl'ZOgen 
werden. 

(11) Friedholsgebührensatzungen von Friedhöfen. die auf dem
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg liegen. sind dieser vor 
\niiffemlichung zur l(c1111lnisnahmc zu geben. 

§9
Öffentliche Bekanntmachungen 

( 1) Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen sowie
deren Änderungen und Ergänzungen sind öffentlich bekanntzuma
chen. Die Bekanntmachung muß rechtsstaatlichen Anforderungen 
genügen. 

(2) Die Form der Bekanntmachung wird durch die Größe der
Gemeinde und die örtlichen Verhältnisse bestimmt. Grundsätzlich 
wird empfohlen. die Friedhofssatzungen und Gebührensatzungen 
in der örtlichen Presse oder einem kommunalen bzw. staatlichen 
Verkündungsblatt zu veröffentlichen. Wenn bei einem kleinen 
Friedhof die Kosten der Veröffentlichung des gesamten Textes nicht 
vertreten werden können, ist wenigstens ein Hinweis auf die neue 
Satzung in einem der amtlichen Verkündungsblätter oder in den 
örtlichen Nachrichtenorganen zu veröffentlichen. Außerdem ist 
ein Aushang oder eine Auslegung innerhalb der Gemeinde für die 
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Dauer eines Monats vorzunehmen. Zusätzlich wird die mehrmalige 
Kan7clahkündigung ernpfuhlen 

(:31 Ein ßelegL'Xcmplar der Vcröffcnllichu11grn ist zu den fried
hofsakten zu nehmen. 

(4) Die Satzungen dürfen frühestens in Kraft treten
- bei rnllständiger Veröffentlichung in der Presse oder in kommu

nalen bzw. staatlichen \'erkündungsblättern am Tage nach der
\'er·iiffentlich ung

- bei \ushang bzw. i\uslq"ung am Tage n;1l'l1 \blauf der Aushangs
bzw. Auslegungsfrist.

§ 10
Gewerbliche Arbeiten 

1 l) Di� Ausführung \Oll gewerblichen .\rbeiten durch Gc\n·rbc
treibende bedarf der Zulassung durch den Friedhofsträger. 

(2) Arbeiten außerhalb der offiziellen Arbeitszeit der Friedhofs
verwaltung durch den Gc\\·erbetreibenden sind nicht statthaft. Der 
Priedhofsträgcr kann .\usnahmen hiervon zulassen. 

(31 \\ eitere Einzelheitt:11 ,;ind in der FriL·cllwfssatzung zu rl'gL'ln. 

H J Vermittlungstätigkeiten für Gewerbetreibende sind den Fried
hofsmitarbeitern nicht gestattet. Sie sind bei der Einstellung auf das 
Verbot der Vermittlungstätigkeit hinzuweisen. Die Belehrung ist 
aktenkundig zu machen. 

('i I Der Fried lwfstrjgcr kann hl'i Bl'darl ;--'.C\\ erbliche Ar bei tcn in 
eigener Kcgic durchführen. Er kann sich auch die giirtncri,chc 
Anlage einzelner Grabstätten und von Grabstätten auf bestimmten 
Grabfeldern vorbehalten. 

(61 i\Iitarbeiter auf kirchlichen Friedhöfen dürfen auf diesen 
ge\,wbliche Friedhofsarbeiten grundsätzlich nicht auf eigene Rech
nung au,führcn. i\us11ahmc11 bl'dlirkn dL'l' besonderen Cenehrni
guns. Diese soll nur für dl'n Fall erteilt \\ndrn, daE a111 Ort kein 
geeigneter Gewerbebetrieb dafür vorhanden ist und der Mitarbeiter 
die Arbeit aufserhalb sein er Arbeitszeit verrichtet. 

§ 11
\'crkeh rssicherungsp flieht 

(1) Die Verkehrssicherungspflicht auf dem Friedhof obliegt dem
Friedhofsträger. Zur \·erkehrssicherungspflicht gehören insbeson
dere der verkehrssichere Zustand der Verkehrsflächen, die Stand
festigkeit der Bäume. die Standsicherheit der Grabmale und die 
vorgc·,chrichcnc Schncercium- und Strcur,1licht. 

1,2) Zur Vermeidung \'Oll SchadL:nst:roatzansprüchcn und ,trat
rechtl1chen Folgen sind die Grabdenkmäler mindestens einmal 
jährlich - nach der Frostperiode - einer generellen Überprüfung 
auf ihre Standsicherheit hin zu unterziehen. Der verkehrssichere 
Zustand der Bäume ist jährlich zu kontrollieren. Das Ergebnis der 
Überprüfungen ist schriftlich festzuhalten. 

(3) Bei festgestellten Mängeln auf Grabstellen sind die Nutzungs
berechtigten aufzufordern, diese innerhalb angemessener Frist zu 
beseitigen. Der Friedhofsträger hat die Beseitigung der Mängel zu 
überprüfen. Sind die Nutzungsberechtigten der Aufforderung zur 
Beseitigung der festgestellten Mängel innerhalb einer gesetzten 
Frist nicht nachgekommen, hat der Friedhofsträger den verkehrs
sicheren Zustand herzustellen. Die Kosten sind dem Nutzungsbe
rechtigten in Rechnung zu stellen. 

(4) In bereits bestehenden Fällen der Verkehrsgefährdung hat der
Friedhofsträger alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit 
niemand zu Schaden kommt - wie z.B. Niederlegen von Grabstei
nen und Sperrung von Wegen oder Gräbern. 

§ 12
Bestattungen 

FLir Hc,tattungen sind dil' i'cltenden gesetzlichen, ordnungs
rechtlichen und gesundheitlichen Vorschriften verbindlich. Weitere 
Einzelheiten sind in der Friedhofssatzung zu regeln. 

§ 13
Friedhofsbauten und ihre Umgebung 

(1) Bei der l'l;mung von Friccllrnfsbauten jeglicher i\rt ist nach
der Allgemeinen Verwaltungsanordnung über Planung und Geneh
migung von Bauvorhaben vom 23. Mai 1977 in der jeweils gelten
den Fassung beim Nordelbischen Kirchenamt vor Einleitung der 
Bauplanung bzw. vor jeder Beteiligung eines Architekten die Bau
beratung zu l1canlragen. 

(2) EbcJN1 io1 in Schleswig-Holstein bei allen Lmgcstaltungcn
von Friedhöfen und denkmalgcschützten Gebäuden und Grüften 
einschl. einer Veränderung von Friedhofsmauern oder eines Baum
kranzes um den Friedhof herum nach Art. 25 des Kieler Staatskir
chenvertrages und § 9 Abs. 1 c des Gesetzes zum Schutze der 
Kulturdenkmäler über das '.\'ordelbischL' Kirchenamt das Beneh
men mit drn1 Landcsa111t für ncnkmalpfll'gc herzustellen. In Ham
burg sind die BestinunungL'n des DenkmalschutLgcsetzes vom .3. 
Dez. 1973 in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere die§§ 9 
und 10. einzuhalten. 

(3) Im Einzelfall können sich für Alleen oder Einzelbäume
Erhaltungsgebote aus örtlichen ßaumschutzsatzungt:n oder auf
gnmd allgemeiner Festlegungen im Landschaftspflegegesetz crgc
bl'n. ln clicsl'm Fall ist vor einer Vcriindcrung diL' Zustimmung der 
jeweilig zuständigen Landschaftspflegebehörde einzuholen. 

§ 14
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 

Die Verpflichtung zur Erhaltung der Gräber ein Opfer von Krieg 
und Gcwalthcrrsch,1ft, ,m dciwn ein dauerndes Ruherecht besteht, 
obliegt der Bundesrepublik Deutschland. Einzelheiten regelt die 
staatliche Gesetzgebung, insbesondere das Gesetz über die Erhal
tung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft vom 1.7.1965 
(RGBLI S. 685) und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Cräbergcsc·tz vom 3.3.1967 in den jeweils geltrnckn Fassungen 
(Cem \li:1i,ll'rialbla!t Nr. 2-t) 

§ 15
Anonyme Bestattungen 

Anonyme Gräberfelder sollen nur bei Bedarf angelegt werden. 
Sie dürfen clcn Charakter cl<:'s Friedhofs nicht prägen Die Beratung 
der Hinicrblil'bcnen i111 Sinne Lil'o kirchlichen Auftrags der Verkün
digung ange,ichts von Tod und Ewigkeit soll sich auch auf die 
gegen eine anonyme Bestattung zu erhebenden Bedenken erstrek
ken (vgl. § 1 der Richtlinien). 

§ 16

Außerdienststellung und Entwidmung des Friedhofs 

(1) Sollen auf einem Friedhof Bestattungen nicht mehr vorge
nommen werden, kann seine Außerdienststellung erfolgen. Die 
Außerdienststellung kann sich auch auf einzelne Teile des Fried
hofes bzw. einzelne Grabfelder beschränken. 

(2) Die Außerdienststellung eines Friedhofes soll nur beschlossen
werden, wenn zwingende Gründe eine solche Maßnahme erfordern. 

(3) Nach seiner Außerdienststellung ist vom Friedhofsträger die
Verkehrssicherheit auf dem Friedhof weiterhin zu gewährleisten. 

(4) Die Entwidmung eines Friedhofes oder eines Friedhofsteils ist
erst nach Außerdienststellung und nach Ablauf der Ruhefrist der 
letzten Bestattung möglich. Es wird empfohlen, zusätzlich eine 



Seite 5-t GVOßl. 1987 Nr. 7 

Pietätsfrist zu wahren. Durch die Entwidmung eines Friedhofes 
bzw. eines Fricdhofsteils erfolgt die Wiederherstellung seiner vollen 
Verkehrsfähigkeit. 

(5) Beschlüsse über die Außerdienststcllung und Entwidmung
eines Friedhofes bedürfen der Genehmigung der aufsichtführen
den Stelle, soweit dies in der Kirchenkreissatzung vorgesehen ist. in 
den übrigen Fällen einer Stellungnahme des Kirchenkreises bzw. 
des :\ordclbischcn Kirchenamtes. 

(fi) Im Interesse der Erhaltung von denkrnalswerten Gegenstän
den und von Naturdenkmalen ist vor der Außerdicnststcllung und 
Entwidmung eines Friedhofes die Stellungnahme des Nordelbi
schen Kirchenamtes einzuholen. 

(7) Die Außerdienststellung und Entwidmung ist öffentlich
bekanntzumachen. 

§ 17
Rechtsbehelfe, Rechtsmittel 

(1) Entscheidungen des Friedhofsträgers. die den Empfänger
belasten - wie z.B. Ablehnung von Anträgen, Aufforderungen zu 
Gebührenzahlungen oder 1u bestimmten Handlungen oder Unter
lassungen -, sind Venrnltungsaktc und daher mit einer l-kchts
behelfsbelehrung zu versehen und zuzustellen. 

(2) Gegen Entscheidungen des Friedhofsträgers ist der Wider
spruch zulässig. Er ist innerhalb eines r..Ionats, nachdem der 
Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben worden ist, 
schriftlich oder zur Niederschrift hci der Stelle zu erheben. die den 
Vernaltungsakt erlassen hat. 

(3) Hilft der Friedhofsträger dem Rechtsbehelf nicht ab, so
entscheidet die aufsichtführende Stelle durch Widerspruchsbe
scheid mit Rechtsmittelbelehrung. 

( 4) Gegen die Widerspruchsentscheidung ist die Klage \·or dem
Verwaltungsgericht zubssig. Sie mufs innerhalb eines Monat;, nach 
der Zustellung des Widerspruchsbescheids gegen die Stl:llc L'rho
bcn werden, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 

(5) Ergänzend gelten die Bestimmungen der Verwaltungsge
richtsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 18
Umwelt- und Naturschutz 

(1) Den Belangen des Umweltschutzes auf den kirchlichen
Friedhöfen ist Rechnung zu tragen. Die kirchlichen Friedhofsträger 
sollen ihre Friedhöfe als ökologische Rückzugsgebiete umwelt
freundlich gestalten und bewirtschaften. Weitere geeignete Maß
nahnwn sind dem irn Anhang 3 beigefügten Merkblatt für den 
Umwelt- und Naturschutz auf dcn kirchlichen Priedhöfrn zu 
cntnchmcn. 

(2) Die Friedhofsträger haben darauf hinzuwirken, daß auf die
Verwendung von Kunststoffen verzichtet wird, Entsprechende Be
stimmungen sind in die Friedhofssatzung aufzunehmen. 

§ 19
Kirchenkreisbeauftragte für das Friedhofswesen 

(1) Jeder Kirchenkreis bestellt für seinen Bereich einen Beauf
tragten für das Friedhofswesen. Der Kirchenkreisbeauftragte muß 
für seine Aufgabe persönlich und fachlich geeignet sein. Die Bestel
lung des Kirchenkreisbeauftragten ist dem Nordelbischen Kirchen
amt mitzuteilen. Das Nordelbische Kirchenamt führt eine Liste der 
Kirchenkreisbeauftragten. 

(2) Der Kirchenkreis hat für den Kirchenkreisbeauftragten eine
Dienstanweisung zu erlassen, in der Art und Umfang seiner Aufga
ben festgelegt sind. Er soll bei allen wichtigen Fragen beteiligt 
werden, insbesondere bei Friedhofsneuanlagen, -erweiterungen, 
Satzungs- und Gebührenfragen. 

(3) Der Kirchenkreisbeauftragte soll die Mitarbeiter von kirch
lichen Fricdhöfcn seines Bereiches zu Arheitstagungen zusammen
rufen. 

(4) Die Kirchenkreisbeauftragten für das Friedhofswesen sind zur
Arbeitsgemeinschaft der Kirchenkreisbeauftragten für das Fried
hofswesen zusammengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft kommt 
in der Regel zweimal im Jahr zu Arbeitstagungen zusammen. Sie 
wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden 
Vorsitzenden und einen Protokollführer. 

(5) Die Kosten der Arbeitsgemeinschaft werden in erforder
lichem Cmfang von den Kirchenkreisen getragen. 

(6) An den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft nehmen vom
Nordelbischen Kirchenamt der zuständige Dezernent sowie der 
Sachgchictsleiter für das Friedhofswesen teil. 

§ 20
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Richtlinien treten am Tage der Veröffentlichung in
Kraft. 

(2) Entgegenstehende oder gleichlautende kirchliche Verwal
tungsbestirnmungen für das Friedhofswcscn werdrn mit Inkrafttre
ten dieser Richtlinien aufgehoben. 

Az. 8220 2 - SI 

Nordelbisches Kirchenamt 
Kusche 

Anhänge 
zu den Friedhofsrichtlinien vom 20. Febr. 1987 

Anhang 1: Muster-Friedhofssatzung mit Hinweisen 

Anhang 2: \lustcr-Friedh<Jtsgchührensatzung mit Hinweisen 

Anhang 3: \lerkhlatt für ckri Umwelt- und Naturschutz auf den 
kirchlichen Friedhöfen 

Anhang 4: Rechtsquellensammlung 

Anhang 5: \luster, Vordrucke. Textbeispiele 

a) Christliche Crahmal-Symbole

h; Textbeispiel für die Veröffentlich urig rnn Satzungen

CJ Muster einer Rechtsbehelfsbelehrung

d) Antrag auf Erwerb des Grabnutzungsrechts

e) Bestimmung über die Nachfolge im Grabnutzungs
recht

t) Urkunde Liher die Verleihung des Grabnutzungs
rechts

g) Antrag auf Genehmigung zur Aufstellung eines Grab
mals

h)Muster eines Grabpflege-Vertrages

Anhang 1 
Friedhofssatzung 

für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten 
Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares 
Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, 
an dem die Kirche die Botschaft verkündigt, daß Christus dem Tode 
die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige 
Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewißheit 
erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und 
Weisung. 
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbei:eich und Friedhofszweck 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Ev.-Luth. Kir-
chengegemeinde _ _____ _ __ getragenen Friedhof in seiner 
jeweiligen Größe. 

(2) Er dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben
ihren Wohnsitz im Bereich der Kirchengcmeindc(n) 
halten oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grab
stätte besaßen. 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

§ 2
Verwaltung des Friedhofs 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen
Rechts. 

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Fried
hofssatzung, den sonstigen kirchlichen Bestimmungen und den 
allgemeinen staatlichen Vorschriften. 

(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben
kann der Kirchenvorstand einen Ausschuß oder eine kirchliche 
Verwaltungsstelle beauftragen. 

§ 3
Außerdienststellung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten kön
nen aus wichtigem Grund in beschränktem Umfang außer Dienst 
gestellt und entwidmet werden. 

(2) Nach Anordnung der beschränkten Außerdienststellung wer
den Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Bestattungen dürfen 
nur für eine niiher festzusetzende Übergangszeit auf den Grabstät
ten vorgenommen werden, für die noch Nutzungsrechte bestehen. 
Eine Verlängerung der Nutzungsrechte ist lediglich zur Anpassung 
an die jeweilige Ruhezeit zulässig. 

(3) Nach Anordnung der Außerdienststellung dürfen Bestattun
gen nicht mehr vorgenommen werden. Soweit dadurch das Nut
zungsrecht ,orzcitig erlischt, hat der Grabberechtigte Anspruch auf 
Zuweisung einer anderen gleichartigen Grabstätte für die restliche 
Nutzungszeit sowie auf kostenfreie Umbettung des Bestatteten. Der 
Umbettungstermin soll den Berechtigten möglichst einen Monat 
vorher mitgeteilt werden. 

(4) Das gleiche gilt, wenn aus zwingendem öffentlichen l ntcresse
die Einziehung einzelner Grab,tiitten angeordnet 1,ird. 

(5) Durch die Entwidmung 11 ird die Eigenschaft als Ruhestätte
der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung des gesamten Fried
hofs wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr 
bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemes
sene Pietätsfrist vergangen ist. 

(6) Die Ersatzgrabstätte nach Absatz 3 und 4 ist auf Kosten des
Verursachers in angemessener Weise anzulegen. 

(7) Die Außerdienststellung, Entwidmung und Einziehung sind
öffentlich bekanntzumachen. Bei Wahlgrabstätten ist außerdem 
der Berechtigte, sofern seine Anschrift bekannt ist, schriftlich zu 
benachrichtigen. 
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II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten 

(lJ Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgege
benen Zeiten für den Besuch geöffnet. 

(2) .\us besonderem Anlaß kann das Betreten aller oder einzel
ner Friedhofsteile voriihcrgchcnd untersagt werden. 

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes
angemessen zu verh:dten und ÄuGcrungcn. die sich in verletzender 
\\ei,,· gegen dt·n chri,tlichcn Glauben richten, zu unterlassrn 

(2) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet.

aJ die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kinderwa
gen, Rollstühle. Handwagen und die \'On den Gewerbetreiben
den benötigten Fahrzeuge - zu befahren. 

h) \\'nrcn aller Art. imlwsondcre Kriill7c und Blumen und t!C\1-erb
lid1e Dienste a111.ubiclc11. auch nil·ht durch Anbringl·n von
Firmenschildern.

c) an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszuführen,

d) in der Nähe von Bestattungsfeiern störende Arbeiten zu wrrich-
ten.

l'J Druckschriften zu \Crtl'ilen, 

fi .\braum auf�erhalb der dafür bcstimmtrn Stellen abzu!agl'l'n, 

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der
\\'ege zu betreten. zu beschädigen oder zu verunreinigen.

h) zu lärmen und zu spielen,

i) Hunde unangelcint oder sonstige Tiere mitzubringen.

DiL' h·iedhofsverwaltung kann AusnahlllL'll Ltilasscn. soweit ,ic· mit 
lkrn Zweck des Friedhofes und seiner Ordnung vereinbar :,incl. 

(3) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der
rnrherigen Zustimmung der Friedhofswrwaltung. 

( 4) Der Kirchenvorstand kann weitere Regelungen für die Ord
nung auf dem Fricdh,,f erlassen. 

( 5 J Die Anordnungen des Fricdhobpcrso:ials sind zu befolgen. 
Der Kirchenvorstand kann Personen. die der Friedhofssatzung 
wiederholt zuwiderhandeln. das Betreten des Friedhofes untersagen. 

§6

Gewerbliche Arbeiten 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Ge\\erbetrei
bende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen 
schriftlichen Zulassung durch den Kirchenvorstand. Die Zulassung 
ist zu erteilen, wenn der Gewerbetreibende den Nachweis seiner 
fachlichen Qualifikation erbringt. 

(2) Die Zulassung kann durch schriftlichen Bescheid des Kir
chenvorstandes widerrufen werden, wenn der Gewerbetreibende 
trotz wiederholter Mahnung gegen die für den Friedhof geltenden 
Bestimmungen verstoßen hat oder die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Zulassung entfallen sind. 

(3) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den 
Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

(4) Gewerbliche Arbeiten dürfen auf dem Friedhof nur während
der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt 
werden. 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung der Bestattung 

(1) Bestattungen sind unter Beibringung der gesetzlich vorge
schriebenen Unterlagen rechtzeitig anzumelden. Wird eine Bestat
tung in einer vorzeitig erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(2) Die Fricdhofsvcrwailung setzt im Fimcmchmen mit den
Bdciligtcn Ort und Zeit der Bestattung fest. 

§8
Särge

(1) Die Sarge müssen fest gefügt und gut abgedichtet sein. Sie
dLirl'cn \1 cc!LT aus schwcn crgänglichcn Stoffen hngcstellt noch 
damit ausgelegt sein. 

(2) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften
sind nur i\Ietallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen. 
die luftdicht verschlossen sind. 

(3) Die Siirge sollen höchstens 2,05 m lang. im f\Iittelmaß 0,68 m
hoch und 0.65 111 breit sein. Flir griißcrc Sürgc is1 die Zustimmung 
der Frit·dlwfsvcrwaltung lwi der 1\11mcldung der Kcstatlung einzu
holen. 

§9
Ruhezeit 

Die allgelllcinc Huhczcit hct rägt 
flir vcrstmhcnc Kinder his zu1n vollendeten 
5. Lebensjahr
für Urnen 

§ IO
Ausheben der Gräber 

_ _ ____ Jahre 
_________ � Jahre 

( 1) Die Gräber werden \'On Beauftragten der Friedhofsvcrwal
tung ausgehoben und wieder zugefüllt. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche
(ohne Grabhügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m. 
bis zur Ohnkantc der UrnL' mindestens 0.50 m 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch
mindestens 0,30 m starke Erdv..-ände getrennt sein. 

§ 11
Umbettungen und Ausgrabungen 

( l) Die l{uhc der Toten s1ill i'rundsätzlich nicht gestiirl werden.

(2) Bei \'orliegen eines berechtigten Grundes kann der Kirchen
vorstand einem Umbettungsantrag zustimmen. Die staatlichen Vor
schriften sind zu beachten. Umbettungen aus einer Reihengrab
stätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofes sind 
stets unzulässig. 

(3) Antragsberechtigt bei Umbettungen aus Reihengrabstätten
sind der Ehegatte und die Verwandten 1. Grades, bei Umbettungen 
aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

Die Kosten für die Umbettung und für die Wiederinstandsetzung 
der dadurch beschädigten Nachbargrabstätten und Anlagen hat der 
Antragsteller zu tragen. 

(4) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können
Leichen oder Aschen in ein anderes Grab gleicher Art umgebettet 
werden. Die Nutzungsberechtigten sollen vorher gehört werden. 

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
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(6) Bei Wiederbelegung nach Ablauf der Ruhezeit können noch
vorhandene Leichen- oder Aschenreste in dem betreffenden Grab 
unter der Grabsohle erneut beigesetzt werden. Mit Zustimmung des 
Kirchenvorstandes können sie auch in belegte Grabstätten umge
bettet werden. 

(7) Grnbmalc und rnanzcn können umgesetzt werden. wenn
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegen
stehen. 

(8) Leichen und Aschen zu anderen als Umbettungszwecken
wieder auszugraben. bedarf behördlicher oder richterlicher An
ordnung. 

IV. Grabstätten

§ 12
Allgemeines 

(1) Die Grabstätte bleibt Eigentum der Kirchengemeinde. An ihr
werden nur üffentlich-rcchtliche l\utzungsrechtc nach Maßgabe 
dieser Satzung wrliehen. 

(2) Hechte an einer Grabstätte werden nur im Tode,fall HTlie
hen. Bei Wahlgräbern kann der Kirchenvorstand Ausnahmen 
zulassen. 

(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder \Viedererwerb von Nut
zungsrechten an Grabstätten in bestimmter Lage sowie auf Unver
änderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

(-+) Die Grab,tiitten werden angelegt als 

a) Reihengrabstätten

b) \Vahlgrabstä\ten

c) Crnenreihengrabstäcten

d) Urnenwahlgrabstätten

(5) Die Grabstätten haben mindestens folgcndr Größe:

a) Grabstätten für Erdbestattung bei Sarglängen bis 120 cm.
Länge· Breite· 
bei Sarglängen über 120 cm 
Länge: Breite: 

b) Urnengrabstätten
Länge: Breite: 

Im übrigen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend. 

§ 13
Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen. die
im Todesfall der Hcihc nach einzeln für die D,lller der Ruhezeit 
vergeben werden. Das ::--; utzungsrecht kann nicht \·erlängert werden. 

(2) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet
werden. In Ausnahmefällen kann ein Kindersarg bis zu einer Länge 
von 100 cm zusätzlich beigesetzt werden, sofern die Ruhezeit 
dadurch nicht überschritten wird. 

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon
wird 6 Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild 
auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht 

§ 14
Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten werden als Sondergräber mit einer oder
mehreren Grabbreiten vergeben. 

(2) Das Nutzungsrecht wird auf Antrag durch Ausstellung einer
Urkunde verliehen. Die Urkunde wird nach Zahlung der festgesetz
ten Gebühren ausgehändigt. 

(3) In jeder Grabbreite darf nur eine Leiche bestattet werden. In
Ausnahmefällen kann ein Kindersarg bis zu einer Länge von 100 
cm zusätzlich beigesetzt werden. 

(41 [n einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzunµ,hercchtigtc tmd 
seine Angehörigen bestattet werden. 

Als .\ngehiirige im Sinne dieser Heslimmung gellen: 

a) der Ehegatte

b) die Kinder

c) die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer \'äter oder
l\lülter

d) die Eltern

e) die Geschwister

f) die Ehegatten der unter b). c) und e) genannten Personen

(5 J Die Bestattung anderer Personen bedarf der Zustimmung des
Grabnutzungsbercchtigtcn sowie der Einwilligung der Friedhofs, 
vcrwallung. 

§ 15
Nutzungsdauer der Wahlgrabstätten 

(1) Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt __ __ Jahre, 
beginnend mil dem Tage der Zuweisung. !Jas Recht kann auf 
Antrag und nur für die gesamte Grabstätte gegen Zahlung der in 
der Gebührensatzung nirgeschencn Gebühr wicckrerwmben w�r
den. Wird das Recht nicht wiedererworben, so erlischt es mit 
Ablauf der :--.rutzungszcit. 

(2) Der '.\'utzungsbereehtigte hat selbst für einen rechtzeitigen
Wiedererwerb zu sorgen Der Ablauf der Nutzungszeit wird li l\lo 
nate vorher durch einen Hinweis auf der Grabstätte bekannt
gemacht 

(3) überschreitet bei einer Bestattung die Ruhezeit das noch
laufende Nutzungsrecht. so ist das Nutzungsrecht entsprechend zu 
verlängern, und zwar für alle Grabbreiten. Die Gebühren richten 
sich nach der jeweiligen Gcbührcns:-itzung. 

§ 16
Übertragung und Vererbung von Wahlgrabstätten 

(1 J Da, >Jutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann zu Lebzeiten 
des Berechtigten auf einen Angehörigen im Sinne \'Oll� 14 übertra
gen werckn. Die Übertragung auf andere Personen bedarf der 
Zustimmung des Kirchenvorstandes. 

(2J Stirbt der Nutzungsberechtigte, so geht das Nutzungsrecht 
auf den Erben über. Sind mehrere Erben vorhanden, bestimmt sich 
der Vorrang des einen \ m dem anckrcn navh der im § 14 genann
ten Reihenfolge, mit der Maßgabe, daß innerhalb der einzelnen 
Gruppen die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt wird. 
Eine Einigung der Erben zur Übertragung des Nutzungsrechts auf 
eine andere der im § 14 genannten Person ist zulässig. 

(3) Die Rechtsnachfolge gemäß Abs. 2 kann der Nutzungsbe
rechtigte dadurch ändern, daß er das Nutzungsrecht schon bei der 
Verleihung für den Fall seines Ablebens einem Nachfolger durch 
Vetrag überträgt. Die Übertragung bedarf der Bestätigung durch 
den Friedhofsträger. 

(4) Der neue Berechtigte hat innerhalb von 6 Monaten nach dem
Rechtsübergang die Umschreibung auf seinen Namen zu beantra
gen. Die Umschreibung kann versagt werden, wenn der Rechts
übergang nicht hinreichend urkundlich nachgewiesen ist. Solange 
der Übergang nicht anerkannt ist. sind Bestattungen nicht zulässig. 

(5) Der neue Berechtigte i.S. dieser Vorschrift ist den Personen
gleichgestellt, die ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte haben (§ 1 Abs. 2). 
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(6) Angehörigen der Verstorbenen darf bei einem Wechsel des
Berechtigten der Zutritt zu der Grabstätte und deren Pflege nicht 
verwehrt werden. l)ic Gestaltung der Grabstätte steht ihnen jL·doch 
nicht zu. 

§ 17
Rückgabe von Wahlgrabstätten 

Das .\lutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit. an 
teilbelegten Grabstätten erst nach Ah!Juf ckr letzten FuhL·zcit 
zurückgegeben werden. Die Rückgabe i,t nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig, Ausnahmen bedürfrn der Zustimmung des 
Friedhofsträgers. 

§ 18
Urnenrcihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten 

( 1) Urnenreihengrahstätten sind Grahst!ittcn. die der Reihe nach
belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit zur 
Beisetzung einer Asche vergeben werden. 

(2) Urnenwahlgrabstätten sind Sondergräber, an denen auf An
trag ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit verliehen wird. 
Fs 11crdcn Urnerrwahlgrabstätten angelegt für 2 oder mehr L'rnen. 

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes
ergibt, gelten für Urnengrabstätten die Vorschriften für Reihengrab
stätten bzw. Wahlgrabstätten entsprechend. 

(4) In belegten v.:ahl- und Reihengrabstätten können gegen
Zahlung einer zusätzlichen Gebühr bis 6 Urnen beigesetzt werden. 
In Reihengrabstätten jedoch nur. wenn die [<uhezeit dadul'L'h nicht 
Lihcrschrittcn wird. 

§ 19
Registerführung 

Die Fricdhofsvcrwaltung führt einen Gesamtplan, einen Lagc
pla n. ein topographisches Grabregister (2fach), ein chrorrnlogi
sches fkstattungs-Register der Besta1tclen sowie ein lmentar
verzeichnis. 

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 20
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der zusätzlichen Anforde
rungen der §§ 28 und 31 für Grabfelder mit besonderen Gestal
tungwnrschriften - ,u zu gestalten und an die Umgebung anzupas
srn. daß die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und 
in seiner Gesamtanlage gewahrt und das christliche Empfinden 
nicht verletzt wird. 

(2) Für Grabmale sollen nur Naturstein, Holz, geschmiedetes
oder gegossenes Metall verwendet werden. Geschweißte Ausfüh
rungen sind nicht statthaft. Ganzflächige Grababdeckungen sind 
grundsätzlich unzulässig. 

(3) Der Friedhofsträger legt für Steineinfassungen Art des Ma
terials und Maße fest. 

§ 21
Wahlmöglichkeit 

(1) Neben den Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvor
schriften werden auch solche ohne besondere Gestaltungsvor
schriften angelegt. 

(2) Es kann zwischen beiden Arten von Grabfeldern gewählt
werden. Wird hiervon kein Gebrauch gemacht, erfolgt die Bestat
tung in einem Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvorschriften. 

(3) Die Friedhofsbenutzer sind umfassend über die Wahlmöglich
keit zu unterrichten. 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 22
Zustimmungserfordernis 

( l) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen hcdarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der rricdhofwcrwaltung. Sie 
ist vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmals zu beantragen. 
Der Antrag ist durch den :'\utzungsberechtigten oder seinen Bevoll
mächtigten zu stellen. 

(2) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem
Inhalt einzureichen: 

a) Grabmaientwurf mit GrundriR, Seitrna11sicht und Rückansicht
im \laßstab 1:10 unter Angabe des Materials. seiner Bearbei
tung sowie der Fundamentierung,

b) Wortlaut der Inschrift. Plazierung der Inschrift. der Ornamente
und der Symbole unter Angabe der Form und der Anordnung
des \fatcrials sowie seiner Bearbeitung. 2 3 Buchstaben in
Onginalgrößc (M. 1 :1)

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines \lodells im Maßstab 
1:5 oder das Aufstellen eine Attrappe in natürlicher Größe auf der 
Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen
baulichen Anlagen. Einfriedigungen (Stl'inl'infassungcn), Biinke 
und 11rm·isorischer Tafeln bnbrf ebenfalls der 1urherigen schrift
lichen Zustimmung der fric·dhofsverwaltung Die Absätze l und 2 
gelten entsprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt. wenn das Grabmal oder die son
stige bauliche Anlage nicht binnen zwei Jahren nach der Zustim
mung errichtet worden ist. 

§ 23
Prüfung durch die Friedhofsverwaltung 

(1) Das Grabmal und der genehmigte Antrag sind der Friedhofs
verwaltung bei der Anlieferung und vor der Errichtung zur Prüfung 
vorzmH'isen. 

(2) Enbpricht die Ausführung des Grabmab nicht dem geneh
migten Antrag und ist sie nicht genchmigungsfähig, setzt die 
Friedhoisverwaltung dem '.'lutzungsberechtigten eine angemessene 
Frist zur Abänderung oder Beseitigung des Grabmals. Nach ergeb
nislosem Ablauf der Frist kann der Kirchenrnrstand die Abände
rung oder Beseitigung de, Grabmals auf Kosten des Nutzungsbc
rechtigll'n 1Tranlasscn. 

§ 24
Fundamentierung und Befestigung 

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allge
mein anerkannten Regeln des Handwerks in der jeweils gültigen 
Fassung zu fundamentieren und so zu befestigen, daß sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige 
bauliche Anlagen entsprechend. 

§ 25
Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind
dauernd in gutem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Ver
antwortlich und haftbar für alle Schäden, die durch Verletzung 
dieser Pflicht entstehen, ist bei Reihengrabstätten der Auftraggeber 
des Grabmals, bei Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberech
tigte. 
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(2) Mängel hat der Verantwortliche unverzüglich beseitigen zu
lassen. Geschicht dies nicht, so kann die Fricdhofsverwaltung die 
Anlage auf Kosten des Verantwortlichen instandsetzen oder beseiti
gen lassen. Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, erhält der 
Verantwortliche vorher eine Aufforderung. Ist er nicht bekannt 
oder nicht ohne weitere, zu enrnttcln, so i,t er hicr:iuf durch ein 
Schild auf der Grabstätte oder durch ortsübliche Bekanntmachung 
hinzuweisen. 

(3) Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung berech
tigt ohne vorherige Aufforderung an den Verantwortlichen das 
Grabmal umzulegen oder andere geeignete Maßnahmen durchzu
fü hfl'n. Der Verantwortliche crh!il! danach eine J\utfordcrung. die 
Grabstätte oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäflen 
Zustand zu versetzen. Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofs
verwaltung die notwendigen Arbeiten auf Kosten des Verantwort
lichen durchführen oder das Grabmal entfernen lassen. 

§ 26
Entfernung 

( 1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf
des \!utzungsrcchts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhufs
vcrwaltung enlfcrnt werden. 

(2) '-iach Ablauf des '.\ utzungsrechts sind die Grabmale und die
sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen, soweit es sich nicht um 
Grabmale nach§ 27 handelt. Sind die Grabmale oder die sonstigen 
baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei \.1onaten nach Ablauf 
der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädi
gungslos in diL' Verfügungsgewalt der Fricclhofsvcrw:.iltung. 

Sofern Grabmale auf Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung 
abgeräumt werden, kann der Nutzungsberechtigte zur Übernahme 
der Kosten herangezogen werden. 

§ 27
Künstlerisch und historisch wertrnlle Grabmale 

Historisch oder künstlerisch wertvolle Grabmale oder Denk
male, die als besondere Eigenart des Friedhofs gelten. sind in einer 
Liste zu erfassen. Sie unterstehen dem besonderen Schutz des 
Friedhofsträgers. 

§ 28
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

(1) Das Grabmal muß in seiner Bearbeitung, Form und Farbe so
gestaltet sein. daß es sich harmonisch in das anges1JTbte Gesamt
bild einfügt. 

(2) Für das Grabmal dürfen nur Natursteine, Holz. Schmiede
eisen und Bronze in handwerklicher Ausführung vcnwndct werden. 

(3) Für die Gestaltung und Bearbeitung gilt folgendes:

a) Das Grabmal muß allseitig werkgerecht und gleichwertig ent
wickelt und bearbeitet sein. Feinschliff bis Korn 600 ist möglich.
Politur ist unzulässig,

b) Es muß aus einem Stück hergestellt sein.

c) Flächen dürfen keine Umrandung haben, die den Anforderun
gen handwerksgerechter Arbeit widersprechen.

d) Schriften, Ornamente und Symbole müssen gut verteilt werden.
Sie dürfen außerdem nicht aufdringlich groß sein. Bronze,
Messing, Hydronalium und Blei sind nur in natürlichem Ton
zugelassen.
Silber- und Goldschrift sind unzulässig.

e) Nicht zugelassen sind insbesondere Materialien wie Beton,
Glas, Emaille, Kunststoff, Aluminium, sonstige Ersatzstoffe und
Imitationen sowie das Anbringen von Lichtbildern.

(4) Nach Maßgabe des Gestaltungsplans sind stehende oder
liegende Grabmale zulässig, jedoch nur ein stehendes Grabmal je 

Grabstätte. Zu einem stehenden Grabmal kann je Grabbreite 
zusfüzlich ein liegendes gesetzt werden. Es muß dem vorhandenen 
in '.\lateriaL Schrift und Bearbeitung entsprechen. 

Stehende Grabmale müssen bei Reihengräbern mindestens 12 cm, 
sonst 15 cm stark sein. 

Liegende Grabmale müssen mindestens 12 cm stark sein und 
dürfen nur mit der zur Abwässerung nötigen Neigung auf die 
Grabstätte gelegt werden. Das sind in der Regel bis zu 10 °o 

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind die Ansichtsflächen
bei stehenden Grabmalen bis zu folgenden Größen zulässig: 

a) auf Reihengrabstätten 0.30 - 0,40 qm (in Stelen form) 

b) auf einstelligen Wahlgrabstätten
bei einer äußersten Breite von
50 cm 0,40 0,60 qm 

c) auf mehrstelligen Wahlgrabställen
0,50 - 0,90 qm 

d) auf Wahlgrabstätten ab 3 m Breite und in besonderer Lage zu
den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit beson
ders festzulegenden Abmessungen.

\6) Auf L:rnengrahs@tcn sind die Ansichtsflächen bis zu folgen
den Gröf.len zulässig: 

a) auf Urnenreihengrabstätten nur liegende
Grabmale bis 0,25 qm 

b) auf Urnenwahlgrabstätten 0,30 - 0.45 qm 

c) auf Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage zu den von der
Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit bcsunders festzule
genden Abmessungen.

Die Breite des Grabmals darf die Hälfte der Grabbreite nicht 
übertreffen. 

(7) In dem Gestaltungsplan können im Rahmen der Absätze 5
und 6 Höchst- und Mindestabmessungen in Breite und Höhe 
vorgeschrieben werden. 

(8) Soweit es im Rahmen der Gesamtgestaltung vertretbar ist,
können Ausnahmen von diesen Vorschriften, insbesondere für 
Grabmale von besonderer klinst!t:rischcr oder handwerklicher Aus
führung zugelassen werden. Für Grabmale in besonderer Lage 
kann der Kirchenvorstand zusätzliche Anforderungen an Material, 
Entwurf und Ausführung stellen. 

VII. Anlage und PDege der Grabstätten

§ 29
Allgemeines 

( 1) Der Friedhof ist ein Garten des Lebens, in dem sich die
Vielfalt von Gottes Schöpfung und christliche Verantwortung für 
die Umwelt zeigen sollen. 

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind bei Reihengrabstät
ten die Angehörigen, bei Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungs
berechtigte verpflichtet. Sie können entweder die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder die Friedhofsverwaltung oder einen 
zugelassenen Friedhofsgärtner damit beauftragen. Die Verpflich
tung erlischt erst mit dem Ablauf des Nutzungsrechts. 

(3) Die Grabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der Bele
gung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Die 
gärtnerische Erstanlage und jede spätere wesentliche Veränderung 
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die Friedhofsver
waltung die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den 
erforderlichen Einzelangaben verlangen. 

(4) Die Grabstätten sind nur mit Gewächsen zu bepflanzen,
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht 
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beeinträchtigt werden. Alle Bäume und Sträucher werden mit der 
Anpflanzung kraft Gesetzes Eigentum der Kirchengemeinde. Sie 
dürfen nur mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung verändert 
oder beseitigt werden. 

Die Verwaltung ist befugt, stark wuchernde oder absterbende 
Hecken, Bäume und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu 
entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

(5) Die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen
Anlagen aufserhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofs
verwaltung. 

§ 30
Verwendung von Kunststoffen 

Die Verwendung von Kunststoffkranzunterlagen, Kunststoffge
binden, Plastikblumen usw. auf den Friedhöfen als Grabschmuck 
oder zu Trauerfeiern ist nicht statthaft. 

§ 31
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

(1) Die Grabstätten müssen eine die gesamte Fläche bedeckende
Bepflanzung erhalten und sollen durch die besondere gärtnerische 
Gestaltung zu einem ausgewogenen Bild des Friedhofes beitragen. 
Nähere Regelungen über die Art der Bepflanzung und die Gestal
tung der Grabstätten werden in den Belegungsplänen getroffen. 

(2) Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und grofswüch
sige Sträucher. Einfassungen jeder Art sowie Schrittplatten und 
Grabgebinde aus künstlichem Werkstoff. Dasselbe gilt für Grab
abdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe u.ä. 

(3) Grabvasen sind in die Erde einzulassen. Die Verwendung von
Blechdosen, Einkochgläsern, Flaschen o.ä. für die Aufnahme von 
Schnittblumen ist nicht gestattet. 

§ 32
Vernachlässigung 

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäfüg angelegt oder
gepflegt, so ist der Verantwortliche (§ 29 Abs. 2) zur Beseitigung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich aufzufor
dern. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, 
genügt ein auf 3 Monate befristeter Hinweis auf der Grabstätte. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten 
von der Friedhofsverwaltung kostenpflichtig abgeräumt, eingeebnet 
und begrünt werden. Bei Wahlgrabstätten kann die Friedhofsver
waltung stattdessen die Grabstätten auf Kosten des Nutzungsbe
rechtigten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen. 

(2) Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist der Nutzungsberech
tigte noch eimal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüg
lich in Ordnung zu bringen; ist er nicht bekannt oder nicht zu 
ermitteln, hat eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung so
wie ein erneuter, auf 3 Monate befristeter Hinweis auf der Grab
stätte zu erfolgen. Der Verantwortliche ist in den Aufforderungen 
und der öffentlichen Bekanntmachung auf die ihn treffenden 
Rechtsfolgen der Absätze 1 und 3 aufmerksam zu machen. In dem 
Entziehungsbescheid ist darauf hinzuweisen, dafs das Grabmal und 
sonstige bauliche Anlagen entschädigungslos in die Verfügungsge
walt der Kirchengemeinde fallen. 

(3) Bei Entziehung von Nutzungsrechten gemäfs Absatz 2 kön
nen Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, in Reihengrabstätten umgebettet werden. 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-

teln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 
Die Kirchengemeinde ist nicht zu einer Auibewahrung des abge
räumten Materials verpflichtet. 

VIII, Leichenhallen und Trauerfeiern 

§ 33
Benutzung der Leichenhallen 

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme der Verstorbenen bis
zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung 
und in Begleitung ihres Beauftragten betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Be
denken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen wäh
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine 
halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bestattung 
endgültig zu schließen. 

(3) Die Särge, in denen an anzeigepflichtigen Krankheiten Ver
storbene liegen, werden nach Möglichkeit in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt. Der Zutritt Unbefugter zu 
diesem Raum sowie das Öffnen des Sarges bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Amtsarztes. 

§ 34
Trauerfeiern 

(1) Trauerfeiern müssen der Würde des Ortes entsprechen und
dürfen das christliche Empfinden nicht verletzen. 

(2) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum,
am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle 
abgehalten werden. 

(3) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle (Kirche /
Aussegnungshalle) zur Verfügung. Der Kirchenvorstand kann die 
Benutzung auf Glieder der evangelischen Kirche und auf Glieder 
einer Religionsgemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft christ
licher Kirchen in Schleswig-Holstein oder Hamburg angehören, 
beschränken. 

(4) Die Aufstellung des Sarges in einem Feierraum kann unter
sagt werden, wenn der Verstorbene eine anzcigepflichtige Krank
heit gehabt hat oder der Zustand der Leiche dies nicht zuläßt. 

IX, Haftung und Gebühren 

§ 35
Haftung 

( 1) Der Nutzungsberechtigte haftet für alle Schäden. die durch
von ihm errichtete Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anla
gen entstehen. Die Ersatzpflicht tritt jedoch nicht ein, wenn er 
nachweisen kann, dafs er zur Abwendung der Gefahr die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. 

(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung
von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervorgerufen 
werden, Vorkehrungen zu treffen. 

§ 36
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
werden die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh
rensatzung erhoben. 
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X. Schlußyorschriften

§ 37
Übergangsregelung für alte Grabnutzungsrechte 

Gnhnutzm1gsrcchtc. die unbefristet oder auf Fricdhofsdaucr 
vcrlic·hcn wurden sind. unlcrlicgcn den Bc,ti1111nu11L2c11 dieser Sdt
zung mit der '\faßgabe. daß die Nutzungsrechte 
Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Satzung erlöschen. es sei denn. 
clcil., L'in Wicdc-rc-rwcrb nach & 15 rechtzeitig vorgcnurnrncn \\ irc!. 

§ 38
Umwelt- und Naturschutz 

Den Erfordernissen des Umwelt- und l\aturschutzes ist auf dem 
Friedhof Rechnung zu tragen. 

§ 39
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer \niiffentlichung in l,rart 
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vorn 
auGer Kraft 

Dn l,irchcnrnrstand 

Unll'rschrift 

Vorstehende Friedhofssatzung 1rnrde 

] . 1 um Kirchc11vorslaml bc·schlm,c·n 

2. 1 om Kirchenkreisvorstand
kirchenaufsichtlich genehmigt

) mil vollem Wortlaut 1cröffL·nllichl 
in 

(Veröffentlichungsurgan) 

uckr 

öffentlich ausgelegt ausgehängt 
im 

in der Zeit I um bis 
nach vorheriger Bekanntmachung 
in 

1 Vcnillrnt l ichung,organ) 

Die Friedhofrsatzung tritt in Kraft 

dill 

am 

am 

am 

Hinweise für die Friedhofsverwaltung 
und Anwendung der Muster-Friedhofssatzung von 1987 

Die im Jahre 1976 vom ehemaligen Landeskirchenamt Schleswig
Holstein empfohlene Muster-Friedhofssatzung wurde bei der Erar
beitung der Richtlinien für das Friedhofswesen mit dem Fachbeirat 
für Friedhofsdienst und der Arbeitsgemeinschaft der Kirchenkreis
beauftragten für das Friedhofswesen unter Federführung des Nord
elbischen Kirchenamtes überarbeitet. Es wird empfohlen, die beste
hende Satzung an die Neufassung anzugleichen. Der Vollständig
keit halber wird die Muster-Friedhofssatzung mit vollem Text als 
Anhang zu den Richtlinien herausgegeben. Außerdem sind im 
Anhang 5 Muster, Formblätter und Textbeispiele abgedruckt. 

Zu§ 1: 

Abs. 1: Die Satzung gilt nicht nur für die im Eigentum der 
Kirchengt'meinde stehenden Friedhöfe, sondern auch für die kom
munalen Friedhöfe, deren Verwaltung ihr übertragen worden ist Es 
empfiehlt sich, alle diese Friedhöfe namentlich und erforderlichen
falls mit einer ungefähren Lagebeschreibung in der Satzung aufzu
führen. Die genaue Aufzählung ist vor allem dann unerläßlich, 

11 enn es im Gemeindebetrieb auch Friedhöfe gibt. die nicht von der 
Kirchengemeinde verwaltet werden. Aus der Satzung muß klar zu 
e1kcn11c11 sein, für \\L'khc hiL·dhök sie gilt. 

Abs. 2: Ist neben dem kirchlichen ein kommunaler Friedhof 
1 urhanden. kann statlclcsscn tulgcndcr .\bsatz eingefügt \Verden: 

.. Der Friedhof dient der Bestattung der Glieder der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde___ __ sowie derjenigen Personen, 
die' ein lkLht aur lk,tatlung i11 fincr bötirnmicn Grabsüntc be
sagen.'' 

Zu§ 2: 

Abs. 3: In den folgenden Vorschriften ist als zuständige Verwal
tungsstelle häufig die .,Friedhofsverwaltung" eingesetzt, sofern die 
Entscheidung nichi wegen ihrcr nedcutung dem Kirchenvorstand 
zugeordnet wurde. Die Kirchengemeinden können in ihrer Fried
hofssatzung die in Frage kommende Verwaltungsstelle anders 
bestimmen 

Zu§ 3: 

Es ist zwischen Außerdienststellung, der Schließung und Fntwid
mung. der .\ufhcbung der Eigc·nschaft als l:{ulw,tfüten zu unter
scheiden. Durch die A.ußerdienststellung verliert der Friedhof seine 
Eigenschaft als Ruhestätte nicht. Er bleibt vielmehr weiterhin zum 
!lc·such uml zur Pflege der Grabstätte ).(Ciiffnct. Die vorhandenen 
Grabstätten bleiben bis zum Ablauf der Ruhezeit oder der Nut
zungszeit erhalten. Im Fall der Entwidmung wird der Friedhof 
giinzlich aufgehoben und der Grund und Boden einer anderen 
Vnwcnclung zugeführt. 

Als wichtiger Grund sind auch Anliegen der Denkmalspflege 
:inzusd1c11 

Zu§§ 4 und 5: 

Den Genwinden stchl auf den von ihnen vcrwaltdcn Friedhöfen 
die Anstalt,gcwall (1-lausrechll zu. Ei11er besonderen Erwähnung 
des Hausrechts in der Satzung bedarf es daher nicht. § 5 Abs. 2 
erhält nur eine beispielhafte Aufzählung. Sie kann auch nach Erlaß 
der Satzu11g oder Satzungsändcrung, z.l\. durch Aushang an den 
Friedhofseingängen. ergänzt werden. 

Zu§ 6: 

Abs. 1: Zu den „sonstigen Gewerbetreibenden'' zählen auch die 
privaten Bestatter. 

Abs. 3: Der Widerruf der Zulassung ist ein Verwaltungsakt, der 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen sein muß. Wegen der 
Bedeutung. die ein Widerruf der Zulassung auf Zeit oder gar auf 
Dauer für die Berufsausübung der einzelnen Gcwcrbctft'ibcndcn 
haben kann, ist die zweimalige schriftliche Mahnung erforderlich. 

Zu§ 7: 

Bei Anmeldung einer Erdbestattung ist der Friedhofsverwaltung 
die Sterbeurkunde. bei einer Urnenbeisetzung die Einäscherungs
urkunde zu übergeben. 

Zu§ 9: 

Soweit in Gemeinden das Gelände für Friedhöfe knapp wird, 
empfiehlt es sich, die Ruhezeiten unter Beachtung der jeweiligen 
Bodenverhältnisse im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt 
möglichst kurz zu bemessen oder zwei Särge übereinander beizu
setzen (Tiefengräber). 

Zu§ 11: 

Abs. 3: Andere Angehörige können nur mit Zustimmung des 
Nutzungsberechtigten einen Antrag auf Umbettung stellen. 
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Zu§ 12: 

Abs. 1: Es wird empfohlen. das als Formblatt beigefügte l\luster 
zu nT\H·ndcn. 

Zu§ 13: 

Reihengrabstätten sind als Normalgräber auf Monopolfriedhöfen 
einzurichten. 

Zu§ 14: 

Es wird empfohlen. das als Formblatt beigefügte Muster einer 
Verleihungsurkunde zu \·erwenden. 

In Tiefengräbern können auch bei unterschiedlicher Ruhezeit 
zwei oder mehr Leichen bestattet werden. 

Zu� 15: 

Die l\utzungszcit soll mit der Ruhezeit rnc1glichst übereim,timrnen. 

Statt der bislang gebrauchlichen Formulierung „Verlängerung 
von Rechten·• sollte besser von „Wiedererwerb von Rechten" ge
sprochen werden. Damit wird klargestellt. daß hier nicht lediglich 
die zeitliche Dauer eines Rechts verlängert. sondern ein Recht neu 
erworben wird. Dieses neu erworbene Recht kann zwar cknst'lbrn 
In halt wie das alte. crluschene Hecht haben. Der Wicdercrn erb 
kann aber auch davon abhängig gemacht \\·erden, daß in Zukunft 
die Grabstätte nach den jeweils geltenden Gestaltungsvorschriften 
angelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf \Viedererwerb besteht nur 
insoweit, als der Wiedererwerb mit dem Anstaltszweck in Einklang 
zu hringcn ist. So kann der Wiedererwerb z.B. wegen Platzmangel 
abgelehnt werden. 

Zu§ 16: 

Abs. 3: Um den Kreis der Rechtsträger beim Ableben des Nut
zungsberechtigten nicht unvertretbar groß werden zu lassen. wird 
t·mpfohlen, den Erwerber auf die Möglichkeit des Abs. 3 hinzmn·i
scn. seinen RechtsnaL·hfolgcr selbst zu bestimmen. Deshalb ist auf 
dem furmblatt eine cnbprcchcnde Hubrik vorgesehen. Die Über
tragung muß durch \'ertrag geschehen. weil die eigenhändige 
Unterschrift auf dem Antragsformular die Formerfordernisse für 
eine letztwillige Verfügung gemäß§ 2247 BGB nicht erfüllen würde 
und daher ohne Wirksamkeit bliebe. 

Abs. 5: Diese Glcich,tcllung ist von Bedeutung, wenn der m·uc 
Berechtigte seinen Wohnsitz nicht im Gebiet der Küchengemeinde 
hat. Sie bewirkt, daß das Zustimmungserfordernis gemäß § 1 Abs. 3 
entfällt. 

Zu§ 17: 

Durch das Verbot der Rückgabe von Teilen der Grabstätte sollen 
pietiitlosc Rückgaben aus lediglich kommerziellen Gründen ver
hindert werden. 

Zu 18: 

Auch (unbelegte) Reihen- und Wahlgrabstätten können für die 
Zwecke einer Urnenbeisetzung vergeben werden. 

Zu§ 20: 

Der Friedhofsträger ist berechtigt, aber auch verpflichtet, zur 
Wahrung des Anstaltszwecks für eine der Würde des Friedhofes 
entsprechende Ausgestaltung Sorge zu tragen. Dadurch werden 
dem Recht auf individuelle Grabgestaltung. welches aus dem Grund
recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Grund
gesetz) folgt, für jedermann verbindliche Grenzen gesetzt. 

Abdeckungen sollen höchstens die Hälfte der Gesamtgrabfläche 
einnehmen, um den Verwesungsvorgang nicht über die allgemeine 
Ruhefrist hinaus zu verzögern und um den Naturkreislauf zu 

gewährleisten. Außerdem entspricht die Begrenzung ökologischen 
Gesichtspunkten. 

Zu§ 21: 

Will der Friedhofsträger besondere Gestaltungsvorschriften durch
setzen, d.h. Vorschriften, die zur Wahrung der Zweckbestimmung 
des Friedhofes an sich nicht zwingend erforderlich sind, so würde 
es das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verletzen. 
wenn der gL·samtc Friedhof dal'(rn erfaßt würde. Deshalb müssen in 
diesem Edl auch Grabfelder ohne bcsundcre Gcstultungsvorschrif
tcn zur \crfügung gestellt werden. Nur so verbleibt die Möglichkeit. 
eine Grabstätte nach eigenen \·orstellungen - jedoch im Rahmen 
von§ 20 - zu gestalten (sog. Zweifelderordnung). Der Erwerber ist 
über diese Sondervorschriften wie auch über die \\'ahlmöglichkeit 
eingehend zu belehren. Um ,päteren Auseinandersetzungen vorzu
beugen. ,ulltc von dem Erwerber eine schriftliche Bestätigung über 
die Belehrung zu den besonderen GestaltungsnJrschriften verlangt 
werden. Mit den besonderen Gestaltungsvorschriften darf nicht 
versucht werden, übertriebene ästhetische Anschauungen durchzu
setzen. Es sull damit vielmehr erreicht werden. daß der Friedhof ein 
harmonisches Gesamtbild erhält. Die Entscheidung darüber unter
liegt bei Berlicksichtigung der iinlichen Gegebenheiten dem gestal
terischen l·rmessen des fricdhofsträgcrs. Danach wäre es im Ein
zelfall denkbar, von einer Zwcifoldcrordnung abzusehen. In diesem 
Fall wären die entsprechenden Bestimmungen der Mustersatzung 
zu streichen. 

Die \\'ahlmöglichkeit braucht dort nicht angeboten zu werden. 
wo zugleich <'in kommunaler Friedhof vorhanden ist In diesem Fall 
hat der kirchliche Friedhof keim· Monopolstellung. 

Zu§§ 22 - 24: 

Es ist der in Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband 
des Steinmetz- und Bildhauerhandwerkes entworfene Musteran
trag zu verwenden. Hinsichtlich der Grabsymbole wird auf das in 
Anhang 5 beigefügte Muster fur chris11. Grabsymbole verwiesen. 

Zu§ 25 (siehe auch zu§ 35): 

Bei leichten Mängeln der Standsicherheit sollte der beanstandete 
Grabstein mit einem Aufkleber: ,,Unfallgefahr' Grabstein lose! 
Angehörige bitte im Büro vorsprechen." versehen werden. Außer
dem sind die Nutzungsben.:chtigten anzuschrcihL'll. 

Zu§ 26: 

Abs. 1: Zwar verbleibt das Eigentumsrecht am Grabmal auch 
nach dessen Errichtung bei dem Berechtigten. Die Ausübung dieses 
Rechts \,ird jedoch von diesem Zeitpunkt an eingeschränkt durch 
die Erfordernisse des Anstaltszwecks. Um das Gedenken an die 
VcrstorbL·nt·n für die Dauer der Ruhezeit zu erhalten, sollte die 
Zustimmung für das vorzeitige Entfernen der Grabmale nur in 
besonders begründeten Fällen erteilt werden. 

Zu§ 27: 

Sofern im Einzelfall von dieser Bestimmung abgewichen werden 
soll, ist zuvor die Stellungnahme des Nordelbischen Kirchenamtes 
einzuholen. 

Die Erhaltung historisch oder künstlerisch wertvoller Grabmale 
ist für die Friedhofsträger kostengünstig auch zu erreichen durch 
die Übernahme von sogenannten Patenschaften durch Dritte. Das 
Baudezernat des Nordelbischen Kirchenamtes wird zu einem sol
chen Verfahren Hinweise geben. 

Zu§ 28: 

Die Erfahrung zeigt leider, daß in Satzungen angegebene Breiten
und Höhenmaße häufig zu Standardabmessungen auf den Fried
höfen werden. Deshalb wird in Abs. 5 und 6 lediglich die höchstzu-
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lässige Ansichtsfläche aufgeführt. Andererseits besteht die Gefahr, 
daß die Größenangabe von Ansichtsflächen zur Herstellung von 
unvertretbar kleinen Grabmalen fohrt Um dem entgegenzuwirken, 
sollte nach Abs. 7 eine Mindesthöhe vorgeschrieben werden. Es ist 
anzustreben, die Grabmale in der Ansichtsfläche nicht zu groß 
werdtn zu lassen, damit die Friedhöfe nicht zu „Steinwüsten'' 
werden. Daher und auch aus Sicherheitsgründen soll die höchstzu
lässige Grabmaibreite die Hälfte der Grabstättenbreite nicht über
schrL·iten. Der Stclcnform ist der \'orrang zu geben. Die aufgeführ
ten Ansichtsflächen ergeben sich ungefähr aus folgenden Kern
maßen: 

ca. 0,35 qm . \nsichtstliiche = 80 cm Hiihc x 45 cm Breite. 
ca. 0,45 qm Ansichtslläche = 100 cm Höhe x 45 cm Breite. 
ca. 0,60 qm Ansichtsfläche= 120 cm Höhe x 50 cm Breite. 

Zu§ 29: 

In Feldern ohne besondere Gestaltungsvorschriften darf sich die 
Prüfung nach Ahs. 2 nur darauf erstrecken. ob die Anforderungen 
der § � 20 und 29 eingehalten sind. 

Zu§ 30: 

Eine umweltschonende AbfallbL'seitigung tzB. durch Kompostie
rung) ist anzustreben. Hinsichtlich des Verbots der Verwendung 
von Kunststoffen kann der Friedhofsträger je nach örtlichen Ver
hältnissen Auslauffristen festsetzen. Eine Abstimmung mit lkn 
Gewerbetreibenden ist dabei erforderlich. 

Zu§ 32: 
Die eingehende Regelung des Absatzes 1 ist erforderlich, um eine 

so einschneidende Maßnahme wie den Entzug des Nutzungsrechts 
zu rechtfertigen. Der Entzug ist hier als letztes Mittel gerechtfertigt, 
weil eine ständig vcrnaclilässigtt: GrabstäHcnobcrflächc die \Vürde 
des Friedhofs verletzt. 

Zu§ 35: 

Für die Verkehrssicherheit auf dem Friedhof ist zunächst der 
Friedhofsträger verantwortlich. Diese Verpflichtung kann nicht 
durch die Frinl hofsordnung ausgeschlossen werden. Er hat deshalb 
darauf zu achten, daß sich bauliche Anlagen, Grabmale und Wege 
in einem verkehrssicheren Zustand befinden. Im gegebenen Fall 
hat er alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. um Schadensfälle 
nach Möglichkeit auszuschließen (z.B. Streupflicht bei Glatteis). 
Von Haftung und Schadenersatz kann er sich nur durch den 
Nachweis befreien, daß er hei der Überwachung die im Verkehr 
crfurclcrlichc Sorgfalt angewendet hat. 

Außer der Verkehrssicherungspflicht hat der Frieclhofsträger nur 
allgemeine Ohhutspflichten, hci deren Verletzung er für den ent
standenen Schaden haftet. Dazu gehört c:, z.B., \Nilclschadcn in 
zumutbarem Rahmen zu halten oder ganz zu verhindern (Ein
zäunung/ Abschuß; Bäume und Sträucher der Randbepflanzungen 
stets so zu beschneiden, daß die Grabstätten nicht beeinträchtigt 
werden). 

Zu§ 37: 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß Nutzungsrechte von 
unbegrenzter Dauer (auf Friedhofsdauer, auf Ewigkeit oder auch 
ohne jede Zeitangabe) nachträglich durch die Satzung zeitlich 
begrenzt werden können. Diese zeitliche Verkürzung ist darüber 
hinaus auch in den Fällen zulässig, in denen ein Nutzungsrecht auf 
längere, aber doch zeitlich begrenzte Dauer vergeben worden ist. 

Die nachträgliche Begrenzung solcher Nutzungsrechte muß sich 
jedoch innerhalb der besonderen Zweckbestimmung einer Wahl
grabstätte (eines Erbbegräbnisses) halten. Das wäre nicht der Fall, 
wenn die Nutzungsdauer auf diejenige der Reihengräber herabge
setzt würde (so Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8.7.1960). 

Welche Begrenzung (oder wahlweise: welches feste Datum) als 
angemessen in die Satzung einzusetzen ist, muß der Kirchenvor
stand also anhand seiner Unterlagen lür noch vorhandene alte 
Grabrechte (Erbbegräbnisse) selbst errechnen. Wo allerdings diese 
als angemessen errechnete Nutzungszeit seit Vergabe der Grab
s1ältc bereits erfüllt ist. muR dennoch eine Ubergangsfrist vom Tage 
des Inkrafttretens der Satzung \'Oll mindestens 6 Monaten einge
setzt werden. Da hierbei in Einzelfällen erhebliche Gebühren für 
den Wiedererwerb als Wahlgrabstätte in kurzer Frist fällig ,1crden 
können, sollte den Betroffenen zur Vermeidung von Härten l:{aten
zahlung eingräumt werden. 

Diese Übcrgangslwstimmun12 ist auch in den Fiillrn anzuwenden, 
in denen Grabnutzungsrechte aufgrund einer älteren Ordnung mit 
eiern Grundbesitz verbunden sind, nun aber von diesem abgelöst 
und sodann zum Erlöschen gebracht werden sollen. 

Zu§ 38: 

Siehe hierzu Merkblatt für den Umweli- und :\'aturschutz auf 
ckn kirchlichcn Friedhöfen (Anhang 3) 

Anhang 2 
Friedhofsgebührensatzung 

für den Friedhof der Ev -Luth. Kirchengemeinde 

§ l
Allgemeines 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
sowie für sonstige in § 5 aufgeführte Leistungen der Friedhofsver
waltung werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung erhoben. 

§ 2

Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller und derjenige
verpflichtet, in dessen Interesse oder Auftrag der Friedhof oder 
seine Einrichtung benutzt werden. 

(2) Sind mehrere Personen zahlungspflichtig, so haften sie als
Gesamtschuldner. 

§ 3
Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren sind nach Erhalt des Gebührenbescheides
innerhalb von vier Wochen fällig. 

(2) Der Kirchenvorstand kann - abgesehen von Notfällen - die
Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder 
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsver
fahren eingezogen (vgl. § 8 Abs. 7 Friedhofsrichtlinien). 

§4
Stundung und Erlaß von Gebühren 

Die Gebühren können in besonderen Härtefällen aus Billigkeits
gründen auf Antrag gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen 
werden. 
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§5
Gebührentarif 

1. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grab
stätten (Grabnutzungsgebühren einschließlich ggf. Friedhofs
unterhaltungsgebühren)

1. Reihengrabstätte

aJ für Särge bis 1.20 m - für ___ Jahre _ _ _ _ _  D\1
b) für Särge über 1,20 m - für fahre DM 
CJ für Särge über 1.20 111 - für fahre in 

Hasenlage DM 
d) für Urnen für __ Jahre _ _ _ _ _  DM 

2. Wahlgrabstätte
für ________ fahre - je Grabbreite -

i. \\ahlgrabstätlc in besonderer La?-e
für Jahre - ic' G rabbrcitc -

4. Rasen-Wahlgrabstätte
für _ Jahre - je Grabbreite -

5 L'rnenwahlgrabstätte 
für Jahre je Grabbreite 

b. L rncnwahl?-rabstiittc in besonderer Lagtc
für__ Jahre - je Grabbreite

D\1 

D\1 

DM 

0\1 

DM 

7. Zusätzliche Beisetzung einer Urne oder eines Kleinstkindes
in einer Wahl- oder Crnen-
grabstätte DM

ii. l"hcrlassung von '-ichL·nland für die Dauer der
'.\ulLLmgszeit je qm und Jahr

9. Wiedererwerb rnn Nutzungsrechten

O:M 

Für jedes Jahr des Wiedererwerbs (Verlängerung) wird der
Jahresbetrag der Gebühren unter ?\r. 2 bis 6 und 8 berechnet.

10 Zuschläge zu odi:'r Abschläge von den Grabnutzungsgebühren 

al Zuschläge für \nstorbenc. die im Zeitpunkt ihres Ablebens 
nicht Gemeindeglieder waren (.\usgetri:'tene und Anders
gläubige), - ausgenommen Personen. die Glieder einer Glied
kirche der EKD oder die Mitglieder von Religionsgemein
schaften waren. die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Schleswig-Holstein oder Hamburg angehören 

')() ll/o 

h) Abschläge für \'erstorbene, die im Zt·itpunkt ihres Ablt'bens
Gemeindeglieder waren oder Glied einer Gliedkirche der
EKD oder Mitglieder von Religionsgemeinschaften. die der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig
Holstein oder Hamburg angehören 33 1/.3 °10

11. \ crwaltungsgebühren

1. Für die Ausstellung einer Graburkunde und
Überlassung der Friedhofsordnung

2. Für die Umschreibung einer Graburkunde auf

·--···--- DM 

den Namen anderer Berechtigter ______ _  DM 

3. Für die Genehmigung zur Aufstellung eines
Grabmals

a) bei Reihengräbern . ___ DM 
b) bei liegendem Grabmal _________ DM 
c) bei Wahlgrabstätten für Grabmale bis

120 (150) cm Breite oder Höhe _ _ _ __ DM 
d) bei Wahlgrabstätten für Grabmale über

120 (150) cm Breite oder Höhe _ _ _ DM 

III. Gebühren für die Bestattung

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der
Kränze und der überflüssigen Erde sowie Aufbringen von Mutter
boden (Kompost) 

1. für eine Erdbestattung

a) bei Reihengräbern Särge bis 1,20 m
Sii rgc über 1.20 m 

b) bei Wahlgräbern

2. für eine Urnenbeisetzung

Särge bis 1.20 m 
Särge über 1,20 m 

DJ\.l 
[) :\l 

Dl\l 
D.\l 

_ _ _  O.\l 

3. Abräumen der Kränze u. des überflüssigen Bodens und Aufbrin
gen \Im Mutterhoden (entfülh. wenn Leistung unter Z. J
eingcsch lussrn)

a) bei Gräbern bis 1.20 m u
l'rnen je Breite __ _ _ _  D.\I 

b) bei Gräbern über 1,20 m je Breite auch je
unbelegte Breite bei Neuerwerb

lV Sonstige Gebühren 

D.\l 

1. Benutzung der Friedhofseinrichtungen _ _ _  D\l 

2. Benutzung der Leichenhalle. wenn die
Bestattung auswärts erfolgt _ _ _ _  D\I 

3. Pllanzcndckoration

a) Frit·dlwfskapcllc

b) Leichrnhalle

4. Gruftschmuck

V Gebühren für Ausgrabungen 

1. Für cliL· ,\usgrabung ci1wr LL'iche

2. Für die .\usgrabung einer Lme

VI. Friedhofsunterhaltungsgebühr

D\l 
Dl\l 

D\l 

0\1 

D:-.1 

1. Bei den Reihengrabstätten (Z. I.l) ist diese Gebühr in der
Grabnutzungsgebühr mit 01\l enthalten.

2. Fur \\c1hlgrabstütlL'n je jc1hr und Breite DM

Die Gebühr wird für alle Breiten und im rnraus für 5 Jahre
erhoben.

VII. Grabpflege und Erdarbeiten

Die Kn,tcn für die Anla?-e und Pflege von C rab,tüttcn sowie for 
die Austührung von Erdarbeiten richten sich nach drn jcweilif'.Cll 
ortsüblichen Preisen und Löhnen. 

(Der Stundenlohn wird auf __ _ DM festgesetzt 
- entfällt bei jährlicher l\eufestsetzung -.)

§6

Für besondere zusätzliche Leistungen. die im Gebührentarif 
nicht vorgesehen sind, setzt der Kirchenvorstand die zu ent
richtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem tatsächlichen 
Aufwand fest. 

§7
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die
bisherige Friedhofsgebührensatzung außer Kraft. 

Der Kirchenvorstand 

Unterschrift 
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Vorstehende Friedhofsgebührensatzung wurde 

1. mm Kirchenvorstand beschlossen am 

2. \,1111 [(irchenkreis\,11,tand
kirchenaufsichtlich genehmigt

3. mit vollem Wortlaut wröffentlicht
m

(\ ·eröffen tli chu ngso rgan) 

Pder 

öffentlich ausgelegt; a usgehiingt 
im 

in der Zeit vom bis 
nach ,·orheriger Bekanntmachung 
lll 

r \ 'cröffcntlichunr"'Jrgan) 

Die Fricdhofsgchührcnsatzung tritt 
in Kraft 

am _____ _ 

am 

8tl1 

am 

Hinweise zur Mustcr-Friedhofsgebiihrensatzung von 1987 

Die \! u,tcr Friedhofo'-'l'f1Li hn-nordnung \ 11n 197b wird aul.�rund 
der gemachten Erfahrungen und der Rechtsprechung durch Jas 
jetzt \ orliegcnde Schema ergänzt bzw. \·er bessert. Es bleibt den 
Kirchengemeinden uberlassen, Gebühren zusammenzufassen. je
doch nicht so weitgehend. daß Gebühren für einzelne Leistungen 
nicht mehr zu crke1111e11 ,ind. 

Zu§ 1: 
Jeder Gebührenbescheid ist gemäfs § 17 der Friedhofsrichtlinien 

von 1987 mit einer Reclmbehelfsbelehrung zu versehen. 

Zu§ 3: 

Abs. 3: Diesl's Verfohre·n hat auf 1\ntrag ckr I<irchcngcnwimlcn 
die 1u,tiindigc politi,clw Gemeinde al, \'ullslrccku11gshc hiirdc 
durchzuführen (siehe hierzu § 8 der Friedhofsrichtlinien). Es \I ird 
empfohlen, den Gebuhrenschuldner zurnr mindestens zweimal in 
angemessenen Abständen zur Zahlung aufzufordern. 

Zu§ 4: 

!J:1, Sozialamt 1ahlt !11.:i Smiall1ilfccmr,tii11gcm in der Rc·:-:e·I die· 
festge,;etzten Gebühren für RcihcngrabsüHtcn. Es können 1111t dem 
Sozialamt auch besondere Gebühren vercin bart werden. Rechts
grundlage ist § 15 des Brmdessozialhilfegesetzes. 

Zu§ 5: 

Ziffer I und VI: Vu11 ein Miiglichkcit. nc·lwn dn Grabnutzu11gs 
: Grahstellengl'irnh rJ die Friedhol:;unterhal1u 11gsgebühr ( Fli) 

zu erheben, sollte abgegangen werden, da diese lediglich eine 
Ergänzung oder andere Art Gebühr für die Grabnutzung darstellt 
und infolge des Einzuges in mehrjährigen Abständen zu einem 
nicht geringen Teil durch zusätzliche Verwaltungskosten aufgezehrt 
wird. Bei Fortfall der Friedhofsunterhaltungsgebühren sind die 
Grabnutzungsgebühren entsprechend höher anzusetzen. 

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist noch dort angebracht, wo 
aus besonderen Gründen alte Grabnutzungsrechte zeitlich nicht 
begrenzt worden sind und Grabnutzungsberechtigte nur durch die 
Friedhofsunterhaltungsgebühr zur Unterhaltung der Friedhofsanla
gen herangezogen werden können. 

Ziffer I, Abs. 10: Zuschläge zu den Grabnutzungsgebühren sollten 
50 % nicht übersteigen. Entsprechmd sollten bei der im Hambur
ger Bereich bisher üblichen besonderen Abschlagsregelung Ab
schläge bis zu einem Drittel gewährt werden (vgl. § 8 der Fried
hofsrichtlinien). 

Der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Hol
stein 12chörcn neben der i\ordclbischen Ev.-Luth. Kirche die fol
gcrnil-11 Fcl1;.:io11,ge1ncin,chalte·11 .tls l\litglil·dcr h/11 als Giistc an: 

l{ii111isch-kc11holischc Kirche· 
Serbische Orthodoxe Kirche Hamburg und Schleswig-Holstein 
Ukrainische Orthodoxe Kirche in Norddeutschland 
Mennonitengemeindc zu Hamburg und Altona sowie Lübeck und 
Kiel 
Hcrmhu1c-r llrLidcrgcmcim· 
Lva11gcli,cl1 r·dunnil'rlc Ccme·indc LLihL·ck 
Alt-Kathllli;chc Parochie SchlLS\I ig-Ilolstein, Pfarrsitz Nordstrand 
Ev.-methoclistische Kirche 
Bund fa.-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. K.d.ö.R. 
Die Heibarmee 
Russisch-Orthodnxc Kirche im F,il 
Sclbsliimligc· l:v.-Lu1h. Kirche - Kirchenbezirk "\iie·dersachscn-Ost 
lkligiihc C,scllschafl der Frc'unclc (Quäker) 

Der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg gehö· 
ren neben der Nordelbischcn E\.-Luth. Kirche die folgenden Re
ligionsgemeinschaften als :\[itglieder bzw. als Gäste an: 

Verband ein Hi>111-I<alh Kinhc·11gc·mcindc11 in Hamburg 
Ev.-l{cf. Kirche Hamburg 
Ev.-methodistische Kirche. Ellerbek 
Verband Ev.-Freikirchlicher Gemeinden Hamburg 
Mennonitcngemeinde zu Hamburg und Altona 
Herrnhuter Brüdergemeine 
Die HcibarlllL'C 
Serbisch-( )rthodo'(c I<irchcnge·111L'imlc in l lamburg und Schi. 11. 
Gricchisch-0,thodoxe Gemeinde in Hamburg 
Ukrainisch-Kath. Kirchengemeinde in Hamburg 
Ukrainisch-Orthodoxe Gemeinde in Norddeutschland 
Altkath K1rchengmeinde in Hamburg 
Kop1isclll' CL·mcindc llamburi-'. l'.V. 
!11clonesisl·lw Christliche Cc111t:i11clc c.V. in Harni,ur;;:
Englisch-Bi,Lhüflichc Gemeinde Hamburg
Rumänische Orthodoxe Pfarrei in der Diaspora
Religiöse Gemeinschaft der Freunde (Quäker)
Russisch-Orthodoxe Kirche im Exil
Christengemeinde „Elim" Hamburg cV
Christ lidn C c·mci nschaft im C t'lllL'inschaftsvcrband Müh lhci m
Sclb,fäncligc Ev.-Luth. Kirche SFLK
Freie E1· Gemeinde Hamburg
Syrisch-Onhodoxe Gemeinde
Koreanische Ev. Gemeinde e. \. Hamburg

Ziffer II, Abs. 3: Hier S(J!ltl'n die Gchuhrcn aus Gründen der 
\/('rcinfaclllltl)! bei Crabrnal�riifkn bis 120 (150) cm Krcitc oder 
Höhe 11ichl u11tcrschiedcn \1nJcn, da sich der .\ufaand nur beim 

Niederlegen eines Grabmales auswirkt. 

Ziffer III: Die Kosten für das Abräumen der Hügel und Kränze 
sowie für das Aufhügeln der Gräber sind in die Gebühr einzubezie
hen, denn diese Arbeiten sollten aus Ordnungsgründen grundsätz
lich nur von der Friedhofsverwaltung selbst ausgeführt werden. Ist 
ihr dieses in Ausnahmefällen nicht möglich, muß die Gebühr 
entsprechend reduziert werden. 

Ziffer IV: Eine Benutzungsgebühr für die Kirche und Friedhofs
kapelle wird nicht mehr erhoben. Berechnet werden dürfen aber 
die Kosten für Reinigung. Beheizung, Beleuchtung u.ä. 

Ziffer V: Es werden folgende Richtsätze empfohlen: 

zu 1) 3 - Sfacher Betrag der Gebühr zu Ziffer III, Nr. 1 

Zu 2) 2facher Betrag der Gebühr zu Ziffer III, Nr. 2. 
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Ziffer VI: Bei Erhebung einer Friedhofsunterhaltungsgebtihr für 
\Vahlgrabstätten, ist eine solche Gebühr auch für Reihengrab
sLitten aus,wweiscn 

Zu§ 7: Bezüglich der öffentlichen Bekanntmachung wird auf§ 9 
der Friedlrnfsrichtli11icn vern icSL'll. 

Anhang 3 
Merkblatt 

für den Umwelt- und Naturschutz auf den kirchlichen 
Friedhöfen 

Im Interesse des Lmwelt- und Naturschutzes auf den kirchlichen 
Friedhöfen werden folgende Anregungen gegeben. 

Friedhofsgrün 

1. In den Friedhofsanlagen mehr landschafts- und klimagemäße
Biiume und Sträucher pflanzen: wichtig für die Luftreinigung
und Bildung von Kleinklima. Die P11anzung rnn Vogelschutz
und Bienennährgehölzen fördern.

2. Wertvolk Bäume uml Bcstattungsflächc·n erhalten. fi.ir cliL· Pflan
zung von Bäumen und Sträuchern auEerhalb der Bestallungsflii
chen 35 ° o der gesamten Friedhofsfläche anstreben.

"5 [ksonckrc 13,iumrL·',hen, ,\Ileen und solitäre Birnme schützen. 
Keinen Baum ohne zwingende Notwendigkeit kappen. 

4 Unter Bäumen und Sträuchern geeignete Bodendecker pflan
Lcn. diL' das Laub aufnehmen kii1rne11, um L'S nicht Liberal! 
entfernen zu müssen. 

S. Möglichst wenig Hecken im strengen Schnitt halten. Es ist
besser, cliL' Hecken auszuliditen und in liingercn Zcitabst;indcn
zu verjungen.

6. Freiflächen voll begrünen. Größere Rasenflächen als Wiesen
bchandL·ln und nur zwei- his dreimal rniihen.

II Wege und Plätze 

1. Wege und Pbtzv nur dort in Pflaster legen. wo es für die
Benutzung unerlaßlich ist. Asphaltierung vermeiden. Wo es
angebracht ist Wege in Rasen legen.

-, Unkraut auf \\,l·gen und Pbtzcn miiglichst mechanisch urnJ 
manuell bekämpfen. 

Chemische Unkrautbekämpfung, wenn überhaupt nur alle zwei 
Jahre oder jiihrlich mit unbedingt nulwendigcr. möglichst ver
minderter Dosis a\s Übergangsphase durchführen. 

3. Streusalze und chemisch angereicherte Streumittel nicht anwen-
den.

4. Oberflächenwasser in die Vegetationsflächen ableiten,

III. Abfallbeseitigung, Kornpostwirtschaft

l. Alle verweslichen Abfälle kompostieren, nur die nicht verwes
lichen zur Abfallbeseitigungsanlage bzw. zur Mülldeponie. Da
durch können kostspielige Torfbeschaffungen eingeschränkt und
die Torfmoore geschont werden.

2. Alle Möglichkeiten nutzen, um die Verwendung von Kunststof
fen abzuwehren. Kunststoffe örtlich nicht verbrennen.

IV. Feuchtbiotope

Wasserhaltende Niederungen, Teiche und Bäche natürlich erhal
ten. 

V. Maschinen und Geräte

Langfri,tig auf ckktrogetrid,cne und umweltfreundliche \1aschi
nen und Geräte umri.isten (Geräuschminderung und Luftreinhal
tung). 

\'l. Pflanlenschutz- und Schädlingsbekämpfung - Vogelschutz 

l. Anwendung der biologischen Schädlingsbekämpfung und des
intcgriL·rtcn Ptlanzenschuues.

2. Gute Bodenpflege, Wässern und Düngen 1rnrzugsv- eise orga
nisch) sind Voraussetzungen für optimales Wachstum und für
Widerstandsfähigkeit der Ptlanzcn gL·gcn Schiidlinge und Krank
heiten. Die chemische Schädlingsbekämpfung kann dadurch
verringert bis entbehrlich gemacht werden.

VII. Aus- und Fortbildung

D_ie Aus- und Fortbildung in Fragen des Umweltschutzes im 
kirchlichrn Bereich stärker wahrnehmen. 

VIII. Ansprechstellen

1. Die Kirchenkreisheauftragten für fricdhofswcscn (Reramng der
Kirchengemeinden).

2. Naturschutzbehörden und Umweltbeauftragte (Kontaktpflege).

). Vogcbchutzgruppen (KontaktpflcgL'). 

A) Bundesrecht

Anhang 4 

Rechtsquellensammlung 

Grundgcset:L für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949
i.d.F. vom 21.12.1983 (BGB! 1 S. 1481)

Persuncnstandsgesctz vom 8.8.1957 (ßGßl I S 11251 i.d.F. vom 
2.7.1976 (BGB!. 1 S. 1749) 

Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 
25.2.1 ,177 (BG llL I S 377) 

Strafgesetzbuch vom 2.1.1975 i.d.F. vom 18.7.1985 (BGB!. 
S. 1511)

StrafprozeEordnung i.cl.F. vom 7.1.1975 (BGBI. 1 S. 129) 

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewalt
herrschaft (Grähergesetz) vom 1.7.1965 i.cLF vom 18.3.1975 
(BGßl I S. 714) 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz i.d.F. vom 
25.7.1979 (GMBI. S. 473 und Amtsblatt für Schleswig-Holstein 
Nr. 43) 

Abfallbeseitigungsgesetz vom 5.1.1977 i.d.F. vom 31.1.1985 
(BGBl. I S. 204) 

Bundesseuchengesetz vom 18.12.1979 i.d.F. vom 27. 6, 1985 
(BGB!. I S. 1254) 

Gesetz über die Feuerbestattung vom 15.5.1934 (RG BI. I S. 380) 

Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgesetzes 
vom 10.8.1938 (RGBI. I S. 1000) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur
schutzgesetz) vom 20.12,1976 i.d.F, vom 1.6.1980 (BGBL I 
S. 649)

Bundesbaugesetz vom 18.8.1976 i.d.F. vom 24.6.1985 (BGB!. I 
S, 1144) 
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Verwaltungsgerichtsordnung mm 21.1.1960 (BGB!. 1 S. 17) 

Ahgahcnorclnung vom 16.3.197(, i.d.F vum 19.121985 (8GB] 
S. 2436)

B) Staatliches Recht für den Bereich der freien und Hansestadt

Hamburg

Preußisches Gesetz betreffend die Kirchenverfassungen der
c, :mgclischt'n Landeskirchen , nm 8.4.ll)24 (GS S. 221)

2. Gesetz über die Sammlung des hamburgischen Landesrechts
vom 23.6.1969 (GVBL S. 129)

Polizeiverordnung über das Leichenwesen vom .3.8.19.3Y i.d.F 
vom 20.12.1954 (GVBL S. 155) 

Fricdhofsgesetz vom 2.2.1970 (GVBL S 48) 

Fricdhofsordnung vom 17.3.1970 i.d.F. vom 21.4.1981 (G\'Bl. 
S. 83)

1-fomburgisches Gesetz zur Ordnung der .\hfallbeseitigung mm 
8.7.1971 (GVB!. S. 129) 

Hamburgisches Ausführungsgesetz zum Abfallbeseitigungsge
setz vom 6.::'.1974 (G\'Bl S 7:11 

Verordnung über die Beseitigung von Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen vom 1510.1974 (GVB!. S. 311) 

Denkmalschutzgesetz vom 3.12.1973 i.d.F rnm 12.3.1984 (G\ BI. 

S. 61)

Hamburgischcs Jagdgesetz vom 22.5.1978 i.d.F vom 12.3.1984 
1GVBL S. l1l) 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 13.3.1961 (GVBI. S. 79) 

C) Staatliches Recht für den Bereich des Landes Schleswig-Hol

stein

1.andrsvcrnnlnung über Jas I.cichcnwcscn vorn 18.12. Jl); 5
(GVOBI. S 337)

Nachbarrechtsgesetz für das Land Schleswig-Holstein mm 
2-U.1971 i.d.F vorn 19 11.198:1 (GVOBI. S 256)

Ausführungsgesetz zum Abfallbeseitigungsgesetz vom 26.11.1973 
(GVOBI. S. 407) 

l.andcsvcrordnung über die Luständigen Behördrn nach eiern 
Abfallbeseitigungsgesetz vom 26.8.1977 i.d.F. vom 24.5.1984 
(GVOBI. S. 117) 

Landesverordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Ab
fö llcn aur?erhalh von Abfallbcscitiguni!sanlagcn l'Orn 10 7 1g74 
i.d.F. vom 9.3.1983 (GVOB!. S. 153)

Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmale i.d.F. ,-om 25.2.1983 
(GVOBI S. 136) 

Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Bundes
seuchengesetz vom 4.5.1976 i.d.F. vom 22.10.1979 (G\'OBI. 
S 479) 

Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein i.d.F. mm 13.4.1978 
(GVOB! S. 129) 

Landcsvnordnung Liber die zuständii'cn VollstrL'ckungshchör
den vom 15.12.1978 (GVOBI. 1979 S. 29) 

Gesetz für Naturschutz und Landschaftspflege vom 16.4.1973 
i.cl.F vom 20.12.1977 (GVOBI. S 507)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 26.3.1979 
i.d.F. vom 25.6.1982 (GVOBI. S. 147)

D) Vertragsrecht

Vertrag zwischen dem Land Schlcswig-llolstcin und den evan
gelischen Landeskirchen in Schlcswig-llulstein vom 23.�1957
mit Zusatzvereinbarung vom 23.4.1957 (GVOBl S. 31 und 73)

E) Kirchliches Recht

Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche nebst Einfüh
rungsgesetz vom 12.6.1976 id F. vom 31.1.1987 (GVOBl. S. 25)

Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs
wesen vom 19.11.1977 (GVOBI. S. 273) mit Ausführungsbestim
mungen mm 15.6.1984 (GVOBI. S. 143)

Rechtsverordnung für das kirchliche Haushalts-. Kassen- und
Rechnungswesen \'0m 19.111977 (G\'OBI. S. 275) mit Ausfüh
rungsbestimmungen vom 15.6.1984 /GVOBI. S 143)

Allgemeine Verwaltungsordnung über Planung und Genehmi
gung von Bauvorhaben vom 23.5.1977 (GVOB!. S. 123)

l\ichtlinirn für die Verwaltung des kirchlichen Crundeigrntums
vom 20.3.1979 (GVOBJ. S. 1�7)

Kirchengesetz über den Datenschutz vom 10.11.1977 i.d.F. vom
7.11.1%� 1GVOBI. S 161)

Rechtsverordnung für das Führen von Kirchenbüchern vom
19.2.1980 i.d.F. vom 31.5.1983 (GVOBI S. 163)
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Anhang 5 b 

Textbeispiel für die Veröffentlichung der 
Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung 

in einem Veröffentlichungsorgan 

a) bei \ eröffentlichung des vollen Wortlauks in der Presse oder
einem sonstigen Veröffentlichungsorgan

Der Kir·c·henvorstancl der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
_ ____ _  ___ __ hat am ________ _ eine Friedhofssatzung / 

Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Der Kirchenkreisvorstand 
hat am die kirchenaufsichtlichc Genehmigung erteilt 
Die Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung wird nachstehend 
veröffentlicht und tritt am ____ ______ in Kraft. 

Der K1rc hcnvorstand 
der E\·.-Luth.Kirchengemeinde 

b) bei ,\uslcgung · Aushang

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde _______ _ 
hat am eine Friedhofssatzung / 

Priedholsgebührensatzunf! beschlossen. Der Kirchenkreisvorstan d 
hat am __________ die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt. 
Die Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung liegt/hängt in der 
Zeit vom bis im/in 
zur Einsichtnahme aus. Ferner kann sie während der Dienstzeit 
im __ _ ____ _______ eingesehen werden. Die Friedhofs-
satzung ! Friedhofsgebührcnsatzung tritt am in Kraft. 

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth.Kirchengemeinde 

Anhang 5 c 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Der Wider
spruch ist beim Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
_ ________________ _______ _ (vollständige Anschrift) 
schriftlich einzureichen oder bei der vorstehend bezeichneten 
Kirchengemeinde zur Niederschrift zu erklären. 

Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beträgt l Monat. 
Sie bq,innt mit .\blauf des Tages, an dem Ihnen diest'J' Bescheid 
als bekanntgegeben gilt. Bei Zusendung durch einfachen Brief 
gilt die Bekanntmachung mit dem 3. Tag nach Aufgabe zur Post 
als bewirkt, es sei denn. da/.\ Ihnen dieser Bescheid nicht oder 
zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 

(Durch die Einlegung des Widerspruchs wird die Verpflichtung 
zur Zahlung nicht aufgeschoben.) 

() eine Wahlgrabstätte 
mit Grabplätzen 
für Jahre 

O als Sarggrabstätte 

(, als U rncngrabstätte 

O ohne besondere Gestaltungsvorschriften 

G mit bcsonclcrcn Gcstaliungsvorschriften 

Über die besonderen Gestaltungsvorschriften bin ich informiert 
worden. 

Name: __________ ____ Geburtsname· ____ _____ _ 

Vorname: ____ _________ _ 

Geburtsdatum: 

Konfession: __ _ 

Anschrift: ______ --�--------- -

Künltige Änderungen dieser Angaben werde ich ein FricclhDis
verwaltung mitteilen. 

lch (iberlrage hiermit das Grabnutzungsrecht für den Fall meines 
Ablebens auf: 

Name: _ ___________ Geburtsname: _______ _ 

Vorname: 

Geburtsdatum: __________ _ 

Anschrift: 

Die Zustimmung dieser Person liegt bei/reiche ich nach. 

Ort Datum Unterschrift 

Anhang 5 e 

Bestimmung über die Nachfolge im Nutzungsrecht 
an einer Grabstätte 

Angaben zur Grabstätte 

Friedhof _ __ ____ ___ ____ ___ _ 

Feld Grab-Nr. 

Anzahl der Grabplätze ________ _ 

Jetzige(r) Gra bnutzungshcrcchtigtc(r): 

Name: _____ _______ Geburtsname: ___ _ _ _____ _ 

Vorname: ____ _ 

Anschrift: 

Im Falle meines Ablebens bestimme ich als Nachfolger(in) im 
Gra hn utzu ngsrccht: 

Name: ________________ Geburtsname: _________ _ 

Vorname: __ _________ _ 

Geburtsdatum: 

Anschrift: ____ _ 

Stellung zum Nutzungsberechtigten: 

Anhang 5 d O Ehegatte O Kind O Elternteil 

Antrag OBruder/Schwester ()Sonstige ____ _____ _ 

auf Erwerb des Grabnutzungsrechts auf dem Friedhof der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde -----·-·---··-----··--- Ort/ Datum Unterschrift des/der Nutzungsberechtigten 
Ich beantrage die Verleihung des Nutzungsrechtes für 

O eine Reihengrabstätte O als Sarggrabstätte 
O als Urnengrabstätte 

O ohne besondere Gestaltungsvorschriften 

O mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Übernahme des vorstehenden 
Nutzungsrechts, 

Ort/ Datum Unterschrift d. Rechtsnachfolg. 
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Anhang 5 f 

Urkunde 
über die Verleihung des Grabnutzungsrechts 

Herrn/Frau/Fräulein _ _ ____ _ 

geboren am _ __ __ _ ____ _ 

wohnhaft 

wird hiermit das Recht verliehen, auf dem 

Friedhof 
die \Vahlgrabstätte Feld Grab-Nr. mit 

_ _ _ _ __ Grabplätzen für die Zeit vom ______ _ 
bis _ _ _ _ __ nach Maßgabe der jeweils geltenden Fried-
hofssatzung zu nutzen. 

Der/Die Nutzungsberechtigte hat dafür die nach der geltenden 
Friedhofsgebührensatzung festzusetzenden Gebühren zu entrich
ten. 

Er/Sie ist besonders darauf hingewiesen worden, daß die Auf
stellung von Grabmalen und anderen Ausstattungsgegenständen 
der Genehmigung des Kirchenvorstandes bedarf. 

Eine Friedhofssatzung ist dem/der Nutzungsberechtigten ausge
händigt worden. 

Ort! Datum 

Der Kirchenvorstand des Ev.-Luth. (Siegel) 
Kirchengemeinde __ _ 

Nr. 7 
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Antrag 
Anhang 5 g 

auf Genehmigung zur D Aufstellung D Nachbeschriftung D Umgestaltung D Entfernung 
des umseitig gezeichneten Grabmals. (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name der Grabstätte: __ 

Lage der Grabstätte: Friedhof _ Feld Reihe Nr. -

Art der Grabstätte: 

D Sargwahlgrab _ 

D Urnenwahlgrab 

_ ßreiten D Sargreihengrab 

D Urnenreihengrab 

Symbol und Schrifttext außer l'\amen und Daten: 
□ kubische

Art des Grabmals: D Kissenstein D Stck D Llreitformat Formen 

D Erhabene Schrift ---�- - mm 

□ frei auf der Fläche □ umnutet

□ frei im Feld □ in der Zclk

□ 1' 1 a ttschliff □ poliert

[] Vertiefte Schrift 

Art d. Vertiefung: D Flachnut D Keilnut 

Schriftfarbe: D Natur 

l. Material:

2. Bearbeitung: Allseitig _ 

Dreiseitig (mit Ansichtsfläche)

Ansichttläche mit Randschlag

Seitenflächen __________ _ 

Rückseite __

Socb.-J? D D. Materialjcl nclll 
D Metallschrift 

D Bronzebuchst. D Bleiintarsiensch rift 
Fundamrntierung und Bckstigung nach den Richtlinien des Steinmetzhandwcrks und
nach den örtlichen Bodenverhältnissen

(Zutreffe1de, bme ankreuzen) D bis zur Grabsohle D mit Betonklotz 

Als Nutzungsberechtigter / .-\uftraggeber der o.a. Grabstätte gebe 
ich hiermit meine Zustimmung zur beantragten ,\ufstcllung / 
Umgestaltung des Grabmals Mir ist bekannt, daß ich für die 
Standsicherheit des Grabmals \uantwortlich bin 

Datum Unterschrift 

Anschrift des Aurtraggcbcrs 

Der Unterzeichnete erklärt hierdurch. daß die erforderliche 
Verkehrssicherheit des oben beantragten Grabmc1ls und 
1-'undamcnts gewährleistet wird 

Datum Unterschrift 

Anschrift des Liefenintcn 

Der Antrag wird D genehmigt. D abgelehnt. D Der Antrag ist gebührenpflichtig D ja D nein 

Bemerkungen: _ 

Die Gebühr für das Aufstellen des Grabmals beträgt nach der 
Friedhofsgebührenordnung ........................ . 

Sie ist vor Aufstellung des Grabmals unter Angabe der Kontroll-Nr. 

zu entrichten bzw. zu überweisen an __ ____ _ ___ _ 

Ort Datum 

(Unterschrift und Dienstbezeichnung} 

{nur in Buchstaben) 

Die Gebühr wurde heute mit __________ DM bezahlt. Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

___ DM 
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Maßstab 1 : 10 

Die Zeichnung muß enthalten: 

Ansichi. Seitenansicht mit Grundriß mit eingeschriebenen Höhen-, Breiten- und Stärkenmaßen. Die Schriftart in 3 Buchstaben nat. Größe. 

Der Schrifttext ist anzugeben. wenn mehr als Name. Ghurts- und Sterbedatum gewünscht wird. 

L� 
--

1 

�� 
--
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Grabpflege-Vertrag 

Zwischen 

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde_ 
,crtrctcn durch den Kirchenvorstund 

und 

wird r13chstehcndcr \·ertrag geschlossen· 

§ 1

Gegen Zahlung von __ _ _____ Dl\l 

Anhang 5 h 

in Worten Deutsche Mark 
übernimmt es die Kirchengemeinde, die Grabstätte _ ___ __ 

auf dem Friedhof in ___ _ ___ _ fui _ _ Jahre 
zu pflegen oder pflegen zu lassen. Der Yertrag wird erst wirksam 
nach Emgang des Geldbetrages bei der Kirchengemeinde. 

Die Grabrflege beizinnt sofort/am 
dem Tode dcs .\uftraggebers '). 

/ nach 

Das Kapital wird his zum Bqii1rn der Pflege und das jeweilige 
Restkapital während der yertraglichen Pl1egezeit nach dem für 
Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist gewährten Zinssatz 
wrzinsl. Die Zinsen werden dem Grabpflegekonto jeweils am 
Jahresende gutgschriehen, während gleichzeitig die Kosten für die 
erbrachten Leistungen (einschl. Jer Vnwaltungskosten und evtl. 
Steuern) abgebucht \\Uden. 

§2

§ 3

Die Grahptlq:e 1Aird von dem eingeLahlten Kapital und den 
Zinsen bestritten. Werden während der vertraglichen Pflegezeit 
Tkstattungcn \\lrgenommen oder Grabmale gesetzt, hat der Grab
nutzungsberechtigte oder sein Beauftragter die Kosten für die 
Wiederinstandsetzung der gärtnerischen '.\n\age und für die erfor
derlichen Änderungen an den Pundamenten selbst zu tragen. 

Reichen Kapital und Zin,en infolge einer wcst'ntlichen Vcriinde
rung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr aus, 
um die Grabpflege in dem vereinbarten Umfang dmchzuführen 
und lehnen der Auftraggeber oder seine .\/achkommen eine '.\lach
zahlung ab, kann eine angemessene Beschränkung der Grabpflege 
vorgenommen werden. Sind die Gcldmitlel vor Vertragsende ver
braucht ist die Kirchengemeinde \·on der Grabpflege befreit. Sie ist 
nicht verpflichtet, mit eigenen Mitteln einzutreten. 

Der Grabpflegevertrag kann nur vom Auftaggeber selbst gekün
digt werden. Das Kii11digungsrecht des Auftaggebers erlischt mit 
seinem Tode. Die Erben des Auftaggebers sind zu einer Kündigung 
11 icht berL'Chtit2L 

§ 5

:-lach Ablauf der Vertragszeit fällt das Kapital - soweit vorhanden -
dc1· Kirchengemeinde zu und wird ausschließlich für Friedhofs
zwecke verwandt 

_ den __ ___ ,den ____ __ _ 

Der Kirchenvorstand Der Auflraggebcr 

Die Crabpllcgc umfaßt folgende Lci:,tungen (Siegel) 

) Nichtzutrclkndcs streichen 

Stel I en aus schrei bungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der K irchengemeinde Alt-Barmbek im Kirchenkreis 
:\lt-Hamburg - Bc1irk Ost - wird die 1. l'farrskllcvabntund 
ist voraussichtlich zum 1. April 1987 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche 
Ernennung. 

Die Kirchengemeinde Alt-Barmbek liegt äußerst verkehrsgünstig 
im Herzen Barmbeks mit seiner sozialen und politischen Tradition, 
die heute noch dem Stadtteil sein Gepräge gibt 

Zur Gemeinde gehören 4.500 Mitglieder, bei rund 9.500 Anwoh
nern. Das Gebiet wird durch dichte Wiederaufbaustruktur der 
50-er Jahre mit verhältnismäßig kleinen Wohnungen geprägt Der
hohe Anteil älterer Bevölkerung wird zunehmend durch junge
Familien abgelöst Eine Entwicklung, die vermutlich anhält.

Kirche, Gemeindehaus und ein Kindertagesheim (KTH) mit 90 
Plätzen bilden ein Gemeindezentrum. Die geräumige Pfarrwoh
nung befindet sich im Gemeindehaus. Die Schwerpunkte der 
Gemeindearbeit liegen nach den Vorstellungen des Kirchenvor
standes in der Verkündigung und Seelsorge (2 Pfarrstellen. Kir
chenmusikerin), in der Kinder- und Jugendarbeit (KTH, Kinder-

spielgruppe, Jugendarbeit in festen Gruppen) sowie Altenarbeit 
(l;irehl .\ltcntagcssWttc). 

Wir \1·ünschen uns eine Pastorin bzw. einen Pastor mit Gemein
dcl'rfahrung. diL' odLT der zur vcrtraurnsvollen Zusammenarbeit 
mit dem Kollegen, den haupt- und ehrenamtlichen :\1itarbeitern 
sowie mit und im Kirchenvorstand bereit ist. Wir würden uns 
freuen, wenn die Bewerberin/der Bewerber 

- Gottesdienst- und Andachtsformen entwickeln hilft, die sich
auch im Alltag bewähren,

- Freude am Kontakt auch zu kirchlich distanzierten Menschen
(etwa Eltern betreuter Kinder) hat,

- uns bei der Konsolidierung der bestehenden Arbeitsschwer
punkte zu helfen weiß,

- und darauf aufbauend persönliche Ideen, Fähigkeiten und
Kräfte einzubringen bereit ist

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Hamburg 
über den Herrn Propst des Kirchenkreises Alt-Hamburg-Bezirk 
Ost. Neue Burg 1, 2000 Hamburg 11. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Klaus Stallbaum (Kirchenvorstandsvorsitzender). 
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Tel. 040/2 99 40 52. Pastor Michael Schürmann, Tel. 040/29 41 08, 
und Propst Dietrich Peters, Tel. 04013 68 92 72. 

:\hlauf der Bewerbungsfrist: Vier \Nochcn nach Erscheinen die
:,er Ausgabe des Gc:,etz- und Verordnungshlattcs. 

Az: 20 Alt-Barmbek (1) - P 1/P 2 

Die Evangel isch-Lutherische Kirche in Tansania hat 
das Nordelbischc Zentrum für Weltmission und kirchlichen Welt
dienst Breklum und Hamburg gebeten, ordinierte Pastoren mit 
einigen Jahren Gemeindeerfahrung für ihre vakanten l\lissionar
stellen zu suchen: 

a) Schülerpastor und Religionslehrer in Mwanza - Zentralsynode

b I Pastor und l\fooiunar in Gairo - Zcntralsynoc!e 

c) Pastor und l\1issionar in Manow - Kondediözese.

Diese freien Stellen sollen mit Theologen besetzt werden. die im
Glauben gegründet bereit sind zur Kooperation mit afrikanischen 
Partnerkirchen. 

Solide Englisch kcnntnisse und Tropentauglichkeit sind Voraus
setzung; eine Vertragszeit von zunächst vier Jahren wird erwartet. 

:\'ach der Ausreise findet ein fünfmonatiger Kisuaheli-Sprachkurs 
in Tansania statt. bevor der Dienst in der überseeischen Kirche 
aufgenommen wird. 

Bewerbungsschreiben bzw. Anfragen sind an Direktor Pastor 
Paul-Gerhard! Buttlcr, Nordclbisl·lws :\1issionszentrum. Agathc
Lasch-Weg 16, 2000 Hamburg 52, Tel. 040/88 30 00-31 zu richten; 
für Auskünfte steht auch der Afrika-Referent des Nordelbischen 
Missionszentrums. Pastor Dr. Kosmahl. �ordelbisches Kirchenamt 
Postfach 3449, 2300 Kiel, zur Verfügung. 

\; 5027 - 3 - \! 1 

Stellenausschreibungen 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hamburg-Wellingsbüttel (5.400 
Gemcindcglicdn. 2 Pfarrstellen) i,t die hauptamtliche 

B- Kirchen m u sikerste l l e  

zum baldmöglichsten Zeitpunkt zu besetzen. 

Der Aufgabenbereich umfaßt: 

- Organistendienst bei Gottesdiensten und Amtshandlungen.
I<ünsterlisches Orgelspiel (Vor- und Nachspiele im Cotksclicnst)
und besondere kirchenmusikalischc Veranstaltungen. z !>. Kon
zerte.

Die Orgel wurde 1963 von der Firma Schuke erbaut, hat 37 
klingende Stimmen, 3 Manuale und Pedal, elektrisches Regier
werk, mechanische Spieltraktur und drei freie Kombinationen. 

- Leitung des Erwachsenen-, Jugend- und Kinderchores sowie des
Instrumental- und Bläserkreises und deren Einsatz im Gottes
dienst.

Zugleich erhoffen wir zusätzlich neue Ideen und Aktivitäten.

Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis, die Vergütung
nach KAT. 

Wir wünschen uns eine(n) Kirchenmusiker(in), der (die) unser 
Gemeindeleben mitgestaltet und mitträgt. 

Anfragen und Bewerbungen werden erbeten an den Kirchenvor
stand, Up de Worth 25, 2000 Hamburg 65, Tel. 040/5 36 60 80. 

Az..: 30 - Hamburg-Wellingsbüttel - T I/T 3 
* 

In der Kirchengemeinde Hohenlockstedt (Kirchenkreis Rantzau) 
ist eine kombinierte Stelle für 

Kirchenmusik (B-Prüfung) /Gemeinde-und Jugendarbeit  

zum l.  Juni Jg87 nach der Pensionierung der jetzigen Stellen
inhaberin neu zu besetzen. 

\\'ir wünschen uns eine/n Organistin/en und Gemeindekantor/in, 
dieider Musik in vielfältiger Weise als Medium in der Gemeinde
arlJL·it L'inzusetzen versll'ht. Dazu werden püdagugische Fähigkeiten 
für die Gemeindearbeit i:rwartcl und die Bereitschaft, sich auch auf 
diesem Gebiet fortzubilden. Von den 40 Stunden wöchentlicher 
Arbeitszeit sind ca. 25 Stunden für musikalische Arb-e1t und ca. 
15 Stunden für die weitere Gemeindearbeit vorgesehen. 

Zum Arbeitsbereich gehören insbesondere: 

- Musikalische Gestaltung der sonn- und feiertäglichen Gottes
dienste und Amtshandlungen. Dabei wird die ßereitsehaft zur
.\1itarbcit an lebendigen Gottesdiensten auch in moderner Form
gewünscht.

- Eine Kantorei befindet sich im Aufbau. Sie besteht zur Zeit nur
aus Frauenstimmen und soll zu einem 4-stimmigen gemischten
Chor ausgebaut werden.

- Zmammenarheit mit dem Posaunenchur in der Chorgemein
schafl Hohenlockstedt/Kellinghusen und Schulung des Bläser
nachwuchses.

- Gestaltung von 2 - 3 geistlichen Konzerten im Jahr.

- Aufbau von musikalischen Neigungsgruppen und Instrumental-
kreisen (Kinder-/Jugcndchor, Flöten-. Gitarren-, Gospelgruppc).

- Für die weiteren 15 Stunden ist Mitarbeit in der Gemeindearbeit
vorgesehen: (Jugendgruppe, Altennachmittage, Besuchskreis,
Kindergottesdienst, Gemeindefeste).

Die Kirchengemeinde Hohenlockstedt hat 5.400 Gemeindeglie
der und 2 Pfarrstellen. In der modernen Gulbransson-Kirche mit 
guter A.kustik steht eine kleuker-Orgel (fürnjahr 1963, 2 Manuale 
und Pedal) mit 15 Registern. Grund-, Haupt-. Sonder- und Real� 
schule sind am Ort vorhanden. Gymnasien sind im 8 km entfernten 
Itzehoe gut mit dem Bus zu erreichen. 

Eine Dienstwohnung steht ebenfalls zur Verfügung. 

Die \'ergütung erfolgt nach KAT. Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen werden erbeten bis zum LO. Mai [Q87 an den Kirchen
vorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hohenlockstedt, f-lt'rrn 
Pastor Karlfried Kannenberg, Finnische Allee 27, 2214 Hohenlock
stedt. TeL: 04826/17 47.

Az.: 30 - Hohenloekstedt - T 1/T 3 

Beim Ev.-luth. Kirchenkreis Stormarn ist ab 1. August 1987 die 
Stelle für 

e ine/n Leiter/ in  

des Arbeitskreises ,Behindertes Kind' 

(Sozialpädagogin, Diplom-Pädagogin, Diplom-Psychologin mög
lichst mit kirchlicher oder theologischer Ausbildung) für zunächst 
fünf Jahre zu besetzen, 

Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit, die unkonventionell, 
eigenverantwortlich und selbständig Familien mit behinderten Kin
dern betreut. Elterngruppen und Mitarbeiter leitet (ggf. Supervision), 
für Kinder- und Jugendgruppen einschl. Freizeitgestaltung zustän
dig ist und die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. 

Bewerbungen werden bis zum 20. April 1987 erbeten an den 
Kirchenkreisvorstand, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67. 
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Auskünfte erteilt die Abt. Diakonie, Frau Weishaupt, Tel.: 
040/60 31 43 53 oder Frau Becker, Tel.: 040/8 512055. 

Az.: 30 - Kirchenkreis Stormarn - E 1/E 1 

Für die Leitung der Sozialstation Hamburg wird zum nächstmög
lichen Termin 

ein/ e Diplom-Sozialpädagoge/in 

gesucht. 

Die Bewerber sollen Interesse an ambulanten sozialen Diensten 
und kirchlich-diakonischer Arbeit haben, über Organisationstalent 

verfügen, kontaktfreudig sein, betriebswirtschaftliche Zusammen
hänge erkennen, Mitarbeiter anleiten können und Eigeninitiative 
mitbringen. 

Ein großer Kreis engagierte Mitarbeiter und ein Trägerverband 
verschiedener Wohlfahrtsverbände unterstützt die Arbeit. Vergü
tung nach KAT. 

Schriftliche Bewerbungen werden erbeten an den geschäftsfüh
renden Träger: Ev-Luth. Kirchenkreis Harburg, Kirchenvorstand, 
Hölertwiete 5, 2100 Hamburg 90. 

Az.: 30 - Kirchenkreis Harburg - E I/ E 1. 

Persona1nachrichten 

Bestätigt: 

Mit Wirkung vom 1. April 1987 die Wahl des Pastors 
Rainer Schulze, bisher in Tingleff/Dänemark, zum Pastor der 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Nortorf, Kirchenkreis Rends
burg.

Berufen: 

Mit Wirkung vom 1. April 1987 auf die Dauer von 5 Jahren die 
Pastorin Ingrid Ho man n. 

Ein geführt 

Am 27. Februar 1987 der Pastor Heinrich Tausch er als Pastor in 
die Pfarrstelle des Kirchenkreises Rantzau für die Dienstlei
stung mit besonderem Auftrag; 

am 1. März 1987 der Pastor Peter Lindemann als Pastor in die 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Harksheide-Falkenberg,
Kirchenkreis Niendorf;

am 1. März 1987 der Pastor Friedrich Wilhelm Seelig er  
als Pastor in  die 3 .  Pfarrstelle der St. Petri-Kirchengemeinde in 
Ratzeburg, Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg; 

am 5. März 1987 der Pastor Gerhard Ulrich als Pastor in das Amt 
eines Mentors für die Ausbildung von Kandidaten des Predigt
amtes der '\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche - Region Schleswig -

Verlängert: 

Die Amtszeit der Pastorin Heide Emse im Amt einer theologischen 
Referentin im Nurdelbischen Frauenwerk mit dem Dienstsitz 
in Neumünster um 5 Jahre über den 14. Mai 1987 hinaus; 

die Amtszeit des Pastor Günter Harig im Amt eines Referenten in 
der Bischofskanzlei für den Sprengel Holstein-Lübeck um 4 
Jahre über den 30. September 1987 hinaus; 

die Amtszeit der Pastorin Rut Rohrandt im Amt der Leiterin des 
Nordelbischen Frauenwerks mit dem Dienstsitz in Neumün
ster um 5 Jahre über den 31. Dezember 1987 hinaus; 

die Amtszeit des Pastors Jürgen Strunk als Inhaber der l rfarr
stelle des Studenten- und Hochschulpfarramtcs der Nordei
bischen Ev.-Luth. Kirche in Hamburg um 5 Jahre über den 
31. August 1987 hinaus.

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1987 der Pastor i.W. Hans-Martin Zöllner, 
früher in Hamburg-Iserbrook; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1987 der Pastor Friedrich Nie man n in 
Hamburg-Schneisen. 
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